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Öffnungszeiten des Amtes Züssow

Bürgerbüros Gützkow, Ziethen und Züssow
Dienstag 8:00 - 12:00 und 13:00 - 18:00 Uhr
Donnerstag 8:00 - 12:00 und 13:00 - 16:00 Uhr
Freitag 8:00 - 12:00 Uhr

Sprechzeiten der Wohngeldstelle/Übernahme Elternbei-
träge Kita im Bürgerbüro Ziethen:
Dienstag 8:00 - 12:00 und 13:00 - 18:00 Uhr
Freitag 8:00 - 12:00 Uhr 
Tel.-Nr.  038355 643-325

Sprechzeiten der Wohngeldstelle/Übernahme Elternbei-
träge Kita im Bürgerbüro Züssow:
Donnerstag 8:00 - 12:00 und 13:00 bis 16:00 Uhr
Tel.-Nr. 038355 643-115

Sprechzeiten des Amtsvorstehers

Sprechzeiten 
Amtsvorsteher: Rolf Warkus

Sprechzeiten in Gützkow Donnerstag 10:00 - 12:00 Uhr
Sprechzeiten in Ziethen Donnerstag 14:00 - 16:00 Uhr
Sprechzeiten in Züssow Dienstag und Donnerstag 
 nach telefonischer Verein-
 barung (038355 6430) 

Sprechzeiten der Bürgermeister:

Gemeinde Bandelin
Bürgermeisterin: Jana von Behren
Sprechzeiten: Donnerstag 19:00 - 20:00 Uhr
 Gemeindebüro, Neue Str. 2,
 17506 Bandelin
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Gemeinde Gribow
Bürgermeister: Jörg-Hagen Tambach
Sprechzeiten: Es kann jederzeit angerufen
 werden.

Gemeinde Groß Kiesow
Bürgermeister: Jürgen Wohlers
Sprechzeiten: nach Vereinbarung unter
 Tel.-Nr.: 038355 12650

Gemeinde Groß Polzin
Bürgermeister: Silvio Grabowski
Sprechzeiten: 1. und 3. Donnerstag
 im Monat 17:00 - 18:00 Uhr
 in der Bauernstube im 
 Gutshaus Groß Polzin

Stadt Gützkow
Bürgermeister: Joachim Otto
Sprechzeiten: Dienstag 16:00 - 18:00 Uhr

Gemeinde Karlsburg
Bürgermeister: Rolf Warkus
Sprechzeiten: Dienstag 17:00 - 18:00 Uhr
 Haus der Gemeinde,
 Schulstr. 27 a, 
 17495 Karlsburg
 Tel.-Nr.: 038355 61388

Gemeinde Klein Bünzow
Bürgermeister: Karl Jürgens
Sprechzeiten: jeden 1. Dienstag im Monat 
 von 16:00 - 17:00 Uhr
 im Gemeindezentrum, 
 Bahnhof 35, Klein Bünzow
 es kann jederzeit angerufen 
 werden:
 Handy-Nr.: 0171 2445637

Gemeinde Kölzin
Bürgermeisterin: Jutta Dinse
Sprechzeiten: mit vorheriger
  Terminabsprache

Gemeinde Lühmannsdorf
Bürgermeisterin: Esther Hall
Sprechzeiten: Dienstag  17:00 - 18:00 Uhr
 im Gemeindezentrum, 
 Giesekenhäger Reihe 33, 
 17495 Lühmannsdorf
 Tel. 038355 12918

Gemeinde Murchin
Bürgermeister: Peter Neumann
Sprechzeiten: Dienstag 17:00 - 18:00 Uhr
 Gemeindebüro Murchin,
 Dorfstr. 50

Gemeinde Rubkow
Bürgermeister: Manfred Höcker
Sprechzeiten: Montag 17:00 - 18:00 Uhr
 Gemeindebüro Rubkow

Gemeinde Schmatzin
Bürgermeister: Dr. Klaus Brandt
Sprechzeiten: jeden 1. und 3. Dienstag
 im Monat 15:00 - 16:30 Uhr
 Gemeindebüro im Gutshaus
 Schlatkow

Gemeinde Wrangelsburg
Bürgermeister: Andreas Juds
Sprechzeiten: Freitag 16:00 - 18:00 Uhr
 Ginsterweg 18
 Tel.: 038355 68959
 Fax: 038355 689936

Gemeinde Ziethen
Bürgermeister: Eckhard Moede
Sprechzeiten: jeden 1. und letzten Montag im
 Monat  von 16:00 - 17:30 Uhr
 Uhr oder nach vorheriger
 telefonischer Vereinbarung
 Gemeindebüro Ziethen

Gemeinde Züssow
Bürgermeister: Hans-Dieter Hein
Sprechzeiten: jeden 1. und 3. Dienstag im
  Monat  von 17:00 - 18:00 Uhr
 Gemeinderaum Schulstr. 1,
 17495 Züssow

Erreichbarkeit der Mitarbeiter des Amtes Züssow
 Name Telefon-Nr.
____________________________________________________________________________________________________________________
Amtsvorsteher Rolf Warkus
  nach Vereinbarung
 Di. u. Do. 038355 643-0
Sitz: 17495 Züssow, Dorfstraße 6, Gützkow
Postanschrift: Amt Züssow, Do., 10:00 - 12:00 Uhr 038355 643-220
Dorfstraße 6, 17495 Züssow Ziethen
 Do., 14:00 - 16:00 Uhr 038355 643-315 r.warkus@amt-zuessow.de

Leitender Verwaltungsbeamter (LVB)
Sitz: 17495 Züssow, Dorfstraße 6,
Postanschrift: Amt Züssow, Dorfstraße 6, 17495 Züssow

LVB Eckhart Stöwhas 038355 643-0 e.stoewhas@amt-zuessow.de
Sekretariat,
Vorzimmer Amtsvorsteher und LVB Nadine Beutel 038355 643-160 n.beutel@amt-zuessow.de

Stabsstelle: Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung, Regionalmarketing, Förderung; Agenda 21, Tourismus, Partnerschaften
Sitz: 17495 Züssow, Dorfstraße 6
Postanschrift: Amt Züssow, Dorfstraße 6, 17495 Züssow

 Bärbel Sydow 038355 643-121 b.sydow@amt-zuessow.de
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 Name Telefon-Nr.
____________________________________________________________________________________________________________________
Stabsstelle: Zentrale Steuerung und Controlling
Sitz: 17495 Züssow, Dorfstraße 6
Postanschrift: Amt Züssow, Dorfstraße 6, 17495 Züssow
 Regina Kloker 038355 643-110 r.kloker@amt-zuessow.de

Fachbereich Zentrale Dienste
Sitz: 17495 Züssow, Dorfstraße 6
Postanschrift: Amt Züssow, Dorfstraße 6, 17495 Züssow

Leitung des Fachbereiches durch LVB Eckhart Stöwhas 038355 643-0 e.stoewhas@amt-zuessow.de
SGL Kommunales und Wahlen/Amtsblatt Heike Maier 038355 643-120 h.maier@amt-zuessow.de
Sitzungsdienst Monika Mahnke 038355 643-112 m.mahnke@amt-zuessow.de
Sitzungsdienst Petra Gorklo 038355 643-162 p.gorklo@amt-zuessow.de
SGL Organisation, Personal Sibylle Gurr 038355 643-117 s.gurr@amt-zuessow.de
Sonstige Zentrale Dienste
Personalverwaltung, Corinna Winkler 038355 643-114 c.winkler@amt-zuessow.de
Personalabrechnung
Informationstechnik/Datenschutz Alexander Schuricke 038355 643-123 a.schuricke@amt-zuessow.de
Informationstechnik/Datenschutz André Habeck 038355 643-123 a.habeck@amt-zuessow.de

Fachbereich Finanzen
Sitz: 17390 Ziethen, Dorfstraße 68 a
Postanschrift: Amt Züssow, Dorfstraße 6, 17495 Züssow

Leitung des Fachbereiches Charlotte Peters 038355 643-321 c.peters@amt-zuessow.de
Haushaltswesen/Beiträge Kristian Kraffzig 038355 643-313 k.kraffzig@amt-zuessow.de
Haushaltswesen/Abgaben Astrid Ploetz 038355 643-322 a.ploetz@amt-zuessow.de
Abgaben Ilona Morgenstern 038355 643-312 i.morgenstern@amt-zuessow.de
Abgaben/Vollstreckung Oliver Krüger 038355 643-337 o.krueger@amt-zuessow.de
Geschäftsbuchhaltung Ute Turski 038355 643-342 u.turski@amt-zuessow.de
Kassenleitung Elke Henkel 038355 643-319 e.henkel@amt-zuessow.de
Kasse/Geschäftsbuchhaltung Martina Schlotmann 038355 643-318 m.schlotmann@amt-zuessow.de
Buchhaltung/Kasse Regina Streeck 038355 643-338 r.streeck@amt-zuessow.de
Vollstreckung Waltraut Vorbau 038355 643-332 w.vorbau@amt-zuessow.de
Vollstreckung/Geschäftsbuchhaltung Mandy Braun 038355 643-336 m.braun@amt-zuessow.de

Fachbereich Bau- und Grundstücksmanagement
Sitz: 17506 Gützkow, Pommersche Str. 27
Postanschrift: Amt Züssow, Dorfstraße 6, 17495 Züssow

Leitung des Fachbereiches Ronny Saß 038355 643-218 r.sass@amt-zuessow.de
SB Bauleitplanung Dorit Brummund 038355 643-216 d.brummund@amt-zuessow.de
SB Tiefbau Karin Jürgens 038355 643-227 k.juergens@amt-zuessow.de
SB Straßenwesen Mathias Gebhardt 038355 643-217 m.gebhardt@amt-zuessow.de
SB Hochbau, Flurstücksverwaltung Sabine Muschter 038355 643-215 s.muschter@amt-zuessow.de
SB Gebäude-/Grundstücksmanagement Marina Klüber 038355 643-213 m.klueber@amt-zuessow.de
SB Gebäude-/Grundstücksmanagement Annette Köhler 
Vertretung: Katrin Berndt 038355 643-226 k.berndt@amt-zuessow.de
SB Friedhofsverwaltung und Karina Eberhardt 038355 643-229 k.eberhardt@amt-zuessow.de
SB Gebäude-/Grundstücksmanagement

Fachbereich Bürgerdienste
Sitz: 17390 Ziethen, Dorfstraße 68 a
Postanschrift: Amt Züssow, Dorfstraße 6, 17495 Züssow

Leitung des Fachbereiches Doris Baumgardt 038355 643-335 d.baumgardt@amt-zuessow.de
SB Bürgerbüro 
Gützkow/Einwohnermeldeamt/Gewerbeamt Hannelore Peters 038355 643-223 h.peters@amt-zuessow.de
SB Bürgerbüro 
Ziethen/Einwohnermeldeamt/Gewerbeamt Marianne Mauritz 038355 643-324 m.mauritz@amt-zuessow.de
SB Bürgerbüro 
Züssow/Einwohnermeldeamt/Gewerbeamt Petra Zeising 038355 643-127 p.zeising@amt-zuessow.de
SB Wohngeld/Übernahme Elternbeiträge Kita Roswitha Kramber  r.kramber@amt-zuessow.de
 dienstags und freitags in Ziethen  038355 643-325
 donnerstags in Züssow  038355 643-115
 in Gützkow nach Vereinbarung  038355 643-219
SB Öffentliche Ordnung und Sicherheit,
Baumschutz Wilfried Ebert 038355 643-330 w.ebert@amt-zuessow.de
SB Brandschutz, Wild- und Jagdschaden André Reichel 038355 643-331 a.reichel@amt-zuessow.de
SB Standesamt/Namensänderung
Kultur, Jugend, Sport, Senioren Hannelore Denz 038355 643-326 h.denz@amt-zuessow.de
SB Standesamt/Namensänderung
Kultur, Jugend, Sport, Senioren Gisela Kuhse 038355 643-327 g.kuhse@amt-zuessow.de
SB Standesamt/Übernahme Elternbeiträge Diana Illig 038355 643-344 d.illig@amt-zuessow.de
SB Schulverwaltung/Kita Iris Kejla 038355 643-311 i.kejla@amt-zuessow.de

Faxanschluss Gützkow   038353 611-10
Faxanschluss Ziethen   03971 2081-20
Faxanschluss Züssow   038355 643-99
E-Mail   info@amt-zuessow.de
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Öffnungszeiten  
der Bibliothek in Gützkow

Liebe Leserinnen und Leser, 
die Öffnungszeiten für die Bibliothek in Gützkow haben 
sich geändert!
Montag 07:30 - 12:15 Uhr und
 12:45 - 17:00 Uhr
Dienstag 10:15 - 12:15 Uhr und
 12:45 - 15:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag  07:30 - 10:15 Uhr
Freitag 07:30 - 13:00 Uhr

Öffnungszeiten 
der Bibliothek in Karlsburg

Dienstag  17:00 - 18:00 Uhr  im Haus der Gemeinde
  in Karlsburg 

Öffnungszeiten  
der Bibliothek in Züssow

Änderung der Öffnungszeiten:
Die Bibliothek in Züssow hat ab Januar 2012 monatlich nur 
noch einen Tag für 2 Stunden geöffnet!
Die Termine werden im Amtsblatt und als Aushang am 
Gemeinderaum mitgeteilt.

Nächste Termine: 
Donnerstag, den 15.03.2012 von 15:00 Uhr - 18:00 Uhr
Donnerstag, den 19.04.2012 von 15:00 Uhr - 18:00 Uhr

Die Bibliothek befindet sich im alten Schulgebäude in 
Züssow/Gemeinderaum.

Sitzungstermine

19.03.2012 Gemeindevertretung Karlsburg
20.03.2012 Amtsausschuss Züssow
22.03.2012 Gemeindevertretung Bandelin
28.03.2012 Gemeindevertretung Kölzin
29.03.2012 Stadtvertretung Gützkow
29.03.2012 Gemeindevertretung Züssow

Die Bekanntgabe der Tagesordnung und des Sitzungs-
ortes erfolgen entsprechend der Hauptsatzungen an den 
Bekanntmachungstafeln.

Grabstellenaufruf für die  
kommunalen Friedhöfe in den  
Gemeinden des Amtsbereiches Züssow

Alle Erdwahlgrabstätten, die vor dem 31.12.1981 erwor-
ben wurden, für die das Nutzungsrecht nicht verlängert 
wurde und auf denen nach dem 31.12.1981 keine Erdbe-
stattung bzw. nach dem 31.12.1991 keine Urnenbeiset-
zung stattfand, werden als ausgelegen aufgerufen.

Diese Grabstellen können laut Friedhofssatzung eingeeb-
net werden.
Bitte melden Sie schriftlich oder persönlich die beabsich-
tigte Einebnung von Grabstellen im Amt Züssow (Bürger-
büro Gützkow) an.
Für Erdwahlgrabstätten, für die nach Ablauf des 30-jäh-
rigen Nutzungsrechts die Wiederverleihung des Nut-
zungsrechts für weitere Jahre gewünscht wird oder für die 
auf Grund der noch nicht abgelaufenen Ruhezeit eine 
Verlängerung des Nutzungsrechts erforderlich ist, muss 
entsprechend der geltenden Friedhofssatzung eine Ge-
bühr gezahlt werden.
Bitte teilen Sie vor Ablauf der Ruhezeit der Grabstelle 
mit, ob Sie ein Nutzungsrecht wiederverliehen bekom-
men möchten.
Urnenwahlgrabstellen, die vor dem 31.12.1991 erworben 
wurden, für die das Nutzungsrecht nicht verlängert wurde 
und auf denen nach dem 31.12.1991 keine Urnenbeiset-
zung stattfand, werden ebenfalls als ausgelegen ausgeru-
fen.
Diese Grabstellen können laut Friedhofssatzung eingeeb-
net werden.
Im Übrigen gelten die Regelungen für Erdwahlgrabstellen.
Kontakt: Frau Eberhardt (Tel. 038355 643-229)
Anschrift: Amt Züssow, Fachbereich Bau- und 
Grundstücksmanagement, Dorfstraße 6, 17495 Züssow

Amtliche 
Bekanntmachungen

Amt Züssow

Beschlüsse des Amtsausschusses  
vom 28.02.2012

Öffentlicher Teil:

Wahl eines 2. Stellvertreters für den Amtsvorsteher mit 
Wirkung vom 01.01.2012
Der Amtsausschuss wählt für die Dauer der Wahlperiode 
Herrn Dr. Klaus Brandt zum 2. Stellvertreter des Amtsvor-
stehers.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  19
Nein-Stimmen:   0
Enthaltungen:   0

Hauptsatzung des Amtes Züssow - Hinweise der unteren 
Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Vorpommern - 
Greifswald
Der Amtsausschuss beschließt die Hauptsatzung des 
Amtes Züssow.

Hauptsatzung des Amtes Züssow
Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung 
für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) vom 
13.07.2011 (GVOBl M-V S. 777) wird nach Beschlussfassung 
des Amtsausschusses vom 28.02.2012 die folgende Neu-
fassung der Hauptsatzung des Amtes Züssow erlassen:
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§ 1
Name/Gebiet/Dienstsiegel
(1) Das Amt trägt den Namen Amt Züssow.
(2) Die amtsangehörenden Gemeinden sind:
Stadt Gützkow, Gemeinde Bandelin, Gemeinde Gribow, 
Gemeinde Groß Kiesow, 
Gemeinde Groß Polzin, Gemeinde Karlsburg, Gemeinde 
Klein Bünzow, 
Gemeinde Kölzin, Gemeinde Lühmannsdorf, Gemeinde 
Murchin, Gemeinde Rubkow, 
Gemeinde Schmatzin, Gemeinde Wrangelsburg, Gemein-
de Ziethen, Gemeinde Züssow
(3) Das Amt Züssow führt als Dienstsiegel das kleine 
Landessiegel, mit dem Wappenbild des Landesteiles 
Vorpommern, einem aufgerichteten Greifen mit aufge-
worfenem Schweif und die Umschrift AMT ZÜSSOW • 
LANDKREIS VORPOMMERN-GREIFSWALD
(4) Der Gebrauch des Dienstsiegels wird in der Siegelord-
nung des Amtes geregelt.

§ 2
Amtsausschuss
(1) Der Amtsausschuss besteht entsprechend § 132 KV 
M-V aus den Bürgermeistern der amtsangehörigen Ge-
meinden und den weiteren Mitgliedern. Die Bürgermeis-
ter werden im Falle ihrer Verhinderung durch ihren Stell-
vertreter im Amt vertreten. Die weiteren Mitglieder des 
Amtsausschusses werden durch einen Stellvertreter ver-
treten.
(2) Die Sitzungen des Amtsausschusses sind grundsätzlich 
öffentlich. 
In folgenden Fällen ist die Öffentlichkeit ausgeschlossen:
1.  Einzelne Personalangelegenheiten außer Wahlen und 

Abberufungen,
2.  Grundstücksgeschäfte,
3.  Steuer- und Abgabenangelegenheiten Einzelner,
4.  Vergabe von Aufträgen.
5.  Rechnungsprüfungsangelegenheiten mit Ausnahme 

des Abschlussberichts
Der Amtsausschuss kann im Einzelfall, sofern rechtliche 
Gründe nicht entgegenstehen, Angelegenheiten der Zif-
fern 1 - 5 in öffentlicher Sitzung behandeln. 
In nicht in Ziffer 1 - 5 aufgeführten Fällen ist die Öffent-
lichkeit durch Beschluss auszuschließen, wenn überwie-
gende Belange des öffentlichen Wohls oder berechtigte 
Interessen Einzelner es erfordern. 
(3) Anfragen von Mitgliedern des Amtsausschusses sollen 
spätestens fünf Arbeitstage vor der Sitzung beim Amts-
vorsteher eingereicht werden. Mündliche Anfragen wäh-
rend der Sitzung des Amtsausschusses sollen, soweit sie 
nicht in der Sitzung beantwortet werden, spätestens in-
nerhalb von vierzehn Tagen schriftlich beantwortet wer-
den.
 
§ 3 
Ausschüsse
(1) Der Amtsausschuss bildet entsprechend § 136 KV M-V 
die folgenden beratenden Ausschüsse:
a) Kultur- , Sozial- und Schulausschuss
 Aufgaben:
 -  Koordinierung der Tätigkeiten im Bereich Kultur, 

Sport und Soziales
 -  Schulentwicklungsplanung
 -  Betreuung der Schuleinrichtungen

 Der Kultur-, Sozial- und Schulausschuss setzt sich aus 
4 Amtsausschussmitgliedern und 3 sachkundigen Ein-
wohnern zusammen.

b) Rechnungsprüfungsausschuss entsprechend § 136 Abs. 
3 KV M-V

 Aufgaben:
 -  Begleitung der Haushaltsführung des Amtes und 

Prüfung der Jahresrechnung des Amtes
 -  Darüber hinaus nimmt er für die amtsangehörigen 

Gemeinden die ihm durch Hauptsatzung der Ge-
meinden oder Vertrag übertragenen Aufgaben der 
Prüfung der Jahresrechnung wahr.

Der Rechnungsprüfungsausschuss besteht aus 7 Amtsaus-
schussmitgliedern.
(2) Bei Bedarf bildet der Amtsausschuss zeitweilige Aus-
schüsse. In den Beschluss zur Bildung eines zeitweiligen 
Ausschusses sind Dauer, Zusammensetzung und Aufga-
bengebiet aufzunehmen sowie zu regeln, ob neben einer 
Mehrheit von Ausschussmitgliedern sachkundige Einwoh-
ner berufen werden.
(3) Die Sitzungen der Ausschüsse sind nicht öffentlich.
(4) Im Fall der Verhinderung werden Ausschussmitglieder 
nicht vertreten.

§ 4
Amtsvorsteher
(1) Außer den ihm gesetzlich übertragenen Aufgaben ob-
liegen dem Amtsvorsteher die Entscheidungen, die nicht 
nach § 134 Abs. 2 Satz 1 bis 3 KV M-V in Verbindung mit  
§ 22 KV M-V dem Amtsausschuss vorbehalten sind.
(2) Der Amtsvorsteher trifft Entscheidungen nach § 134 
Abs. 2 Satz 3 KV M-V i. V. m. § 22 Abs. 4 KV M-V unterhalb 
der folgenden Wertgrenzen:
1. im Rahmen der dortigen Nr. 1 (Genehmigung von Ver-

trägen nach § 38 Abs. 6 Satz 6 und 7 und § 39 Abs. 2 
Satz 11 und 12 KV M-V) bei Verträgen, die auf einma-
lige Leistungen gerichtet sind, unterhalb der Wert-
grenze von 2.500,00 EUR, sowie bei wiederkehrenden 
Leistungen unterhalb der Wertgrenze von 500,00 EUR 
der Leistungsrate,

2. im Rahmen der dortigen Nr. 2 Zustimmungen zu über-
planmäßigen Aufwendungen im Ergebnishaushalt bzw. 
Auszahlungen im Finanzhaushalt unterhalb der Wert-
grenze von 1.000,00 EUR, sowie bei außerplanmäßigen 
Aufwendungen im Ergebnishaushalt bzw. Auszah-
lungen im Finanzhaushalt unterhalb der Wertgrenze 
von 500,00 EUR je Einzelfall.

(3) Der Amtsvorsteher entscheidet über die Vergabe von Auf-
trägen nach VOL bis zu einer Wertgrenze von 15.000,00 EUR 
und nach VOB bis zu einer Wertgrenze von 30.000,00 EUR im 
Rahmen der bewilligten Haushaltsmittel.
(4) Der Amtsvorsteher entscheidet über die Vergabe der 
im Haushaltsplan des laufenden Haushaltsjahres geneh-
migten Kredite des Amtes bis zu einer Wertgrenze von 
150.000,00 EUR.
(5) Der Amtsvorsteher entscheidet in allen Personalan-
gelegenheiten der Arbeiter aller Lohngruppen und der 
Angestellten und Beamten, außer des Leitenden Verwal-
tungsbeamten und der Fachbereichsleiter einschließlich 
über Einstellung und Kündigung unter Beachtung der ge-
setzlichen und tariflichen Bestimmungen.
(6) Über die in den Absätzen 1 bis 5 festgelegten Ent-
scheidungsbefugnisse hat der Amtsvorsteher den Amts-
ausschuss auf der folgenden Sitzung zu unterrichten.
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§ 5
Rechte der Einwohner
(1) Der Amtsvorsteher unterrichtet die Einwohner über 
allgemein bedeutsame Angelegenheiten des Amtes und 
über Planungen und Vorhaben, die vom Amt oder auf sei-
nem Gebiet von einem Zweckverband durchgeführt wer-
den. Zu diesem Zweck beruft er mit einer Ladungsfrist 
von 14 Tagen eine Versammlung der Einwohner ein. Die 
Einwohnerversammlung kann auch begrenzt auf Gemein-
den und Ortsteile durchgeführt werden. In diesem Fall 
sind die Zeit und der Ort der Einwohnerversammlung mit 
dem betreffenden Bürgermeister der amtsangehörigen 
Gemeinde abzustimmen.
(2) Anregungen und Vorschläge der Einwohnerversamm-
lung in Selbstverwaltungsangelegenheiten, die dem Amt 
nach § 127 Abs. 4 KV M-V übertragen worden sind, sollen 
dem Amtsausschuss in einer angemessenen Frist zur Be-
ratung vorgelegt werden.
(3) Die Einwohner, die das 14. Lebensjahr vollendet ha-
ben, natürliche und juristische Personen und Personen-
vereinigungen, die in der Gemeinde Grundstücke besit-
zen oder nutzen oder ein Gewerbe betreiben, erhalten 
die Möglichkeit, in einer Fragestunde vor Beginn des öf-
fentlichen Teils der Amtsausschusssitzung an den Amts-
ausschuss, an einzelne Mitglieder des Amtsausschusses 
und an den Amtsvorsteher Fragen zu Angelegenheiten 
der örtlichen Gemeinschaft zu stellen und Vorschläge 
oder Anregungen zu unterbreiten. Die Fragen, Vorschläge 
und Anregungen dürfen sich dabei auch auf Beratungsge-
genstände der nachfolgenden Sitzungen der Gemeinde-
vertretung beziehen. Für die Fragestunde ist eine Zeit bis 
zu 30 Minuten vorzusehen.
(4) Der Amtsvorsteher ist verpflichtet, im öffentlichen Teil 
der Amtsausschusssitzung über wichtige Angelegenheiten 
des Amtes zu berichten.

§ 6
Verpflichtungserklärungen
Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel 
können Verpflichtungserklärungen des Amtes nach § 143 
Abs. 2 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern 
bis zu einer Wertgrenze von 10.000,00 EUR, bei wieder-
kehrenden Leistungen bis zu monatlich 1.000,00 EUR, 
vom Amtsvorsteher allein oder durch einen von ihm Be-
auftragten in einfacher Schriftform ausgefertigt werden.

§ 7
Verwaltung
Das Amt Züssow unterhält an seinem Amtssitz in Züssow, 
Dorfstraße 6 eine eigene Verwaltung sowie Bürgerbüros 
in Gützkow, Pommersche Str. 27, Ziethen, Dorfstraße 68 A 
und Züssow, Dorfstraße 6.

§ 8
Gleichstellungsbeauftragte
(1) Der Amtsausschuss bestellt für die Dauer der Wahlpe-
riode des Amtsausschusses eine Gleichstellungsbeauf-
tragte. Die Gleichstellungs-beauftragte ist ehrenamtlich 
tätig. Sie ist in Ausübung ihrer Tätigkeit an fachliche Wei-
sungen nicht gebunden; sie unterliegt aber der Dienstauf-
sicht des Amtsvorstehers.
(2) Die Gleichstellungsbeauftragte hat die Aufgabe, zur 
Verwirklichung der tatsächlichen Gleichstellung von 
Frauen und Männern im Amt Züssow beizutragen. Zu ih-
ren Aufgaben gehören insbesondere:

1. die Prüfung von Verwaltungsvorlagen auf ihre Auswir-
kungen auf die Gleichstellung von Frauen und Män-
nern;

2. Initiativen zur Verbesserung der Situationen der 
Frauen im Amt;

3. ein jährlicher Bericht über ihre Tätigkeit.
(3) Der Amtsvorsteher hat die Gleichstellungsbeauftragte 
im Rahmen ihres Aufgabenbereichs an allen Vorhaben so 
frühzeitig zu beteiligen, dass ihre Initiativen, Vorschläge, 
Bedenken und Stellungnahmen berücksichtigt werden 
können. Dazu sind ihr die zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
notwendigen Unterlagen zur Kenntnis zu geben sowie 
Auskünfte zu erteilen.
(4) Die Gleichstellungsbeauftragte kann an den Sitzungen 
des Amtsausschusses und der Ausschüsse teilnehmen. 
Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen sind ihr recht-
zeitig bekannt zu geben. In Angelegenheiten ihres Aufga-
benbereiches ist ihr auf Antrag das Wort zu erteilen.

§ 9
Entschädigungen
(1) Der Amtsvorsteher erhält nach Maßgabe der gel-
tenden Entschädigungsverordnung eine funktionsbezo-
gene monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 
970,00 EUR. 
(2) Den Stellvertretern des Amtsvorstehers wird nach 
Maßgabe der jeweils geltenden Entschädigungsverord-
nung für ihre besondere Tätigkeit bei Verhinderung des 
Amtsvorstehers je nach Dauer der Vertretung eine ent-
sprechende funktionsbezogene Aufwandsentschädigung 
in Höhe von 1/30 der Aufwandsentschädigung des Amts-
vorstehers pro Tag der Vertretung gewährt.
(3) Die Mitglieder des Amtsausschusses, bei deren Ver-
hinderung deren Stellvertreter und die Mitglieder der 
Ausschüsse erhalten nach Maßgabe der geltenden Ent-
schädigungsverordnung für die Teilnahme an den Sit-
zungen des Amtsausschusses und der Ausschüsse ein 
Sitzungsgeld in Höhe von 30,00 EUR pro Sitzung. Vorsit-
zende der Ausschüsse und bei deren Verhinderung deren 
Stellvertreter erhalten nach Maßgabe der geltenden Ent-
schädigungsverordnung für jede von ihnen geleitete Sit-
zung ein Sitzungsgeld in Höhe von 60,00 EUR.
(4) Die Gleichstellungsbeauftragte erhält nach Maß- 
gabe der jeweils geltenden Entschädigungsverordnung 
eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 
130,00 EUR.

§ 10
Veröffentlichungen/Öffentliche Bekanntmachungen
(1) Öffentliche Bekanntmachungen des Amtes Züssow er-
folgen durch Veröffentlichung im Internet auf der Home-
page des Amtes Züssow unter „www.amt-zuessow.de“. 
Das Ortsrecht ist über den Link/den Button „Bekanntma-
chungen“ zu erreichen.
(2) Beim Amt Züssow, Dorfstraße 6, in 17495 Züssow kann 
jedermann sich Satzungen des Amtes kostenpflichtig zu-
senden lassen. Textfassungen der Satzungen des Amtes 
werden zur Mitnahme während der Öffnungszeiten in den 
Bürgerbüros des Amtes Züssow bereitgehalten und im 
Züssower Amtsblatt zeitnah abgedruckt.
Die Bekanntmachung und Verkündung ist mit Ablauf des 
ersten Tages bewirkt, an dem die Bekanntmachung in 
der Form nach Satz 1 im Internet verfügbar ist. Dieser Tag 
wird in der Bekanntmachung vermerkt.
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(3) Das Züssower Amtsblatt erscheint am 2. Mittwoch jedes 
Monats und wird an alle erreichbaren Haushalte geliefert. 
Es kann gegen Zahlung der Zustellgebühren im Abonne-
ment oder einzeln über das Amt Züssow bezogen werden.
(4) Sind Karten, Pläne oder Zeichnungen Bestandteil ei-
ner Satzung oder eines Beschlusses, so können diese 
Teile anstatt einer öffentlichen Bekanntmachung in Form 
des Abs. 1 an einer bestimmten Stelle der Amtsverwal-
tung, die nach diesen Vorschriften bekannt zu machen ist, 
zur Einsicht während der Dienststunden ausgelegt wer-
den. Die Bestandteile sind in der Satzung zu bezeichnen. 
Die Auslegungsfrist beträgt einen Monat, soweit nicht 
gesetzlich etwas anderes bestimmt ist. Beginn und Ende 
der Auslegung sind auf dem ausgelegten Exemplar mit 
Unterschrift und Dienstsiegel zu vermerken. Auf die ge-
setzlich vorgeschriebene Auslegung von Plänen und Ver-
zeichnissen ist in der Form des Absatzes 1 hinzuweisen. 
(5) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen des Amts-
ausschusses sowie seiner Ausschüsse werden in der Form 
des Abs. 1, Satz 1 öffentlich bekannt gemacht. Sie sind 
über den Link/den Button „Gremien - Sitzungskalender“ 
zu erreichen. Für Punkte der Tagesordnung, die nicht öf-
fentlich behandelt werden sollen, gilt dies nur insoweit, 
als dadurch der Zweck der Nichtöffentlichkeit nicht ge-
fährdet wird. Die Bekanntmachung und Verkündung ist 
mit Ablauf des ersten Tages bewirkt, an dem die Bekannt-
machung in der Form nach Satz 1 im Internet verfügbar 
ist. Zeit, Ort und Tagesordnung der öffentlichen Sitzungen 
des Amtsausschusses werden auch an den Bekanntma-
chungstafeln veröffentlicht.
Ort der Bekanntmachungstafeln:
Amt Züssow, Züssow, Dorfstraße 6
Bürgerbüro Gützkow, Gützkow, Pommersche Straße 27
Bürgerbüro Ziethen, Ziethen, Dorfstraße 68 A
(6) Ist die Bekanntmachung nach Absatz 1 infolge höherer 
Gewalt oder sonstiger unabwendbarer Ereignisse nicht 
möglich, so ist diese durch Aushang an den Bekanntma-
chungstafeln nach Absatz 5 Satz 3 zu veröffentlichen. Die 
Aushangsfrist beträgt, soweit gesetzlich nichts anderes 
bestimmt ist, 14 Tage. Der Tag des Aushangs und der 
Abnahme werden nicht mitgerechnet, aber auf dem aus-
gehängten Schriftstück mit Unterschrift und Dienstsiegel 
vermerkt. Bekanntmachungen nach Satz 1 sind unverzüg-
lich in der Form nach Absatz 1 nachzuholen, sofern sie 
nicht durch Zeitablauf gegenstandslos geworden sind.
(7) Vereinfachte Bekanntmachungen und Bekanntma-
chungen anderer Behörden werden durch Aushang an 
den Bekanntmachungstafeln in den Bürgerbüros des 
Amtes Züssow in Züssow (Dorfstraße 6, 17495 Züssow), 
in Gützkow (Pommersche Straße 27, 17506 Gützkow) und 
in Ziethen (Dorfstraße 68 A, 17390 Ziethen) öffentlich be-
kannt gemacht. 
Die Bekanntmachung gilt am folgenden Tag des Aushangs 
als bewirkt. Die Aushangfrist beträgt, soweit gesetzlich 
nichts anderes bestimmt ist, 14 Tage. Der Tag des Aus-
hangs und der Abnahme werden nicht mitgerechnet, aber 
auf dem ausgehängten Schriftstück mit Unterschrift und 
Dienstsiegel vermerkt. 

§ 11
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung des Amtes Züssow 
vom 13.01.2005 mit ihren Änderungen außer Kraft.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  19
Nein-Stimmen:    0
Enthaltungen:    0

Wahl weiterer Mitglieder in den Rechnungsprüfungsaus-
schuss des Amtes Züssow
Der Amtsausschuss beruft als weitere Mitglieder in den 
Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes die Amtsaus-
schussmitglieder:
1. Herrn Schöpf
2. Frau Dinse
3. Herrn Moede
4. Frau Hall
5. Herrn Höcker

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  19
Nein-Stimmen:    0
Enthaltungen:    0

Wahl weiterer Mitglieder in den Kultur-, Sozial- und 
Schulausschuss des Amtes Züssow
Der Amtsausschuss beruft als weitere Mitglieder in den 
Kultur-, Sozial- und Schulausschuss des Amtes als sach-
kundige Einwohner:
1.  Frau Klut
2.  Frau Denz
3.  Herrn Kreplin

Abstimmungsergebnis für:
Frau Klut
Ja-Stimmen:  17
Nein-Stimmen:    1
Enthaltungen:    1

Frau Denz
Ja-Stimmen:  19
Nein-Stimmen:    0
Enthaltungen:    0

Herr Kreplin
Ja-Stimmen:  19
Nein-Stimmen:    0
Enthaltungen:    0

Nichtöffentlicher Teil

-  Nutzung der Peentalschule Gützkow durch die Volks-
hochschule des Landkreises Vorpommern-Greifswald

Gemeinde Bandelin

Beschlüsse der Gemeindevertretung 
vom 30.01.2012

Öffentlicher Teil:

Außerplanmäßige Ausgabe auf der Haushaltsstelle 
90000.83201 „Finanzausgleichsumlage“
Die Gemeindevertretung Bandelin beschließt die außer-
planmäßige Ausgabe der Haushaltsstelle 90000.83201 „Fi-
nanzausgleichsumlage“ in Höhe von 24.800,- EUR. Die Fi-
nanzierung erfolgt durch Entnahme aus der Rücklage.
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Die Bürgermeisterin hat hierzu am 23.12.2011 eine Eilent-
scheidung getroffen.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  7
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  0

Gemeindliches Einvernehmen zur Leistungs-, Quali-
tätsentwicklungs- sowie Entgeltvereinbarung nach § 16  
KiföG M-V vom 01.01.2012 bis 31.12.2012 für die Kin-
dertagesstätte „Knirpsenland“ in Bandelin
Die Gemeindevertretung Bandelin erteilt das gemeind-
liche Einvernehmen zur Leistungs-, Qualitätsentwick-
lungs- sowie Entgeltvereinbarung nach § 16 KiföG M-V 
vom 01.01.2012 bis 31.12.2012 für die Kindertagesstätte 
„Knirpsenland“ in Bandelin.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  7
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  0

Hauptsatzung der Gemeinde Bandelin - Hinweise der 
unteren Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Vor-
pommern - Greifswald
Die Gemeindevertretung beschließt, dass 
•	 §	 5	 Abs.	 1	 Satz	 1	 der	 am	 17.11.2011	 beschlossenen	

Hauptsatzung der Gemeinde durch den Zusatz „nach 
22	Abs.	4	KV	M-V“	ergänzt	wird.	(1)	Der	Bürgermeister	
trifft	Entscheidungen	nach	§	22	Abs.	4,

•	 §	 2	 Abs.	 3	 Satz	 2	 der	 am	 17.11.2011	 beschlossenen	
Hauptsatzung der Gemeinde nicht geändert wird, 

•	 §	5	Abs.	1	Punkt	3	h,	§	5	Abs.	1	Nr.	4,	§	5	Abs.	1	Nr.	5	und	
§	5	Abs.	2	 in	der	mit	der	Hauptsatzung	am	17.11.2011	
beschlossenen Fassung bleiben.

•	 im	 §	 7	 Abs.	 3	 der	 Zusatz	 „Wahlbekanntmachungen	
nicht aufgenommen wird.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  7
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  0

Stellungnahme als Nachbargemeinde zu Bauleitpla-
nungen der Gemeinde Bentzin
Die	Gemeinde	Bandelin	hat	keine	Anregungen	und	Hin-
weise zu den Bauleitplanungen: 
- 3. Änderung des Flächennutzungsplanes
- Bebauungsplan Nr. 3 „Solarpark Zemmin“
-	 4.	Änderung	des	Flächennutzungsplanes
-	 Bebauungsplan	Nr.	4	„Solarpark	Leussin“
der Gemeinde Bentzin.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  7
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  0

Abschluss eines Konzessionsvertrages mit den Wasser-
werken Greifswald GmbH
Die	 Gemeinde	 Bandelin	 beschließt	 den	 Abschluss	 des	
Konzessionsvertrages	 mit	 den	 Wasserwerken	 Greifswald	
GmbH	zum	01.05.2013	mit	einer	Laufzeit	von	10	Jahren.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  7
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  0

Antrag des Fußballvereins zur Übernahme der Betriebs-
kosten
Die Gemeinde Bandelin beschließt die Zahlung eines Zu-
schusses	in	Höhe	von	1.153,67	EUR	zu	den	Betriebskosten	
für das Sporthaus Bandelin im Jahr 2011.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  7
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  0

Nichtöffentlicher Teil

- Beschluss zur Auftragsvergabe - Baumfällung

Gemeinde Gribow

Beschlüsse der Gemeindevertretung 
vom 15.02.2012

Öffentlicher Teil:

Stellungnahme als Nachbargemeinde zu Bauleitpla-
nungen der Stadt Gützkow
Die	Gemeinde	Gribow	hat	keine	Anregungen	und	Hinwei-
se zu den Bauleitplanungen
-	 B-Plan	 Nr.	 8	 „Errichtung	 eines	 Caravanstellplatzes	 im	

Ortsteil	Pentin“	und
- 3. Änderung des Flächennutzungsplanes i. V. m. dem 

B-Plan	Nr.	8
der Stadt Gützkow.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  6
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  0

Außerplanmäßige Ausgabe auf der HH-stelle 
63000.94000 (Grabenprofilierung Glödenhof-Gribow)
Die Gemeindevertretung Gribow beschließt die außer-
planmäßige	 Ausgabe	 in	 Höhe	 von	 5.300,00	 EUR	 auf	 der	
Haushaltsstelle	 63000.94000	 (Grabenprofilierung	 Glöden-
hof-Gribow).

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  6
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  0

Abschluss eines Konzessionsvertrages mit den Wasser-
werken Greifswald GmbH
Die	 Gemeinde	 Gribow	 beschließt	 den	 Abschluss	 
eines	 Konzessionsvertrages	 mit	 den	 Wasserwerken	
Greifswald	 GmbH	 zum	 01.05.2013	 mit	 einer	 Laufzeit	 von	
10 Jahren.
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Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  6
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  0

Beschluss zur Einziehung eines Weges gem. § 9 StrWG
Die Gemeindevertretung Gribow beschließt gemäß § 9 
Straßen- und Wegegesetz Mecklenburg-Vorpommern die 
Einleitung eines Teileinziehungsverfahren des Weges ge-
legen auf den Flurstücken 154/2, 154/3, 159/1, 160/1, 161, 
163, 164, 249, 250, 251, 261 und 162/4, Flur 1, Gemarkung 
Gribow. Der Wegeabschnitt soll für den gesamten Verkehr 
gesperrt werden. Dieses Verbot soll nicht für forst- und 
landwirtschaftliche Fahrzeuge gelten.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  6
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  0

Nichtöffentlicher Teil

Auftragsvergabe: Profilierung eines Grabens von 
 Glödenhof in Richtung Gribow

Vertrag Abstandsbaulast

Amtliche Bekanntmachung  
der Gemeinde Gribow

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Gribow hat in 
ihrer Sitzung am 15.02.2012 unter der Beschluss-Nr. B/GV 
Gr/2011/021 die Teileinziehung der Straße gelegen auf 
den Flurstücken 154/2, 154/3, 159/1, 160/1, 161, 163, 164, 
249, 250, 251, 261 und 162/4, Flur 1, Gemarkung Gribow 
gemäß § 9 StrWG M-V beschlossen. Die Teileinziehung 
bewirkt, dass die Straße für den öffentlichen Kraftfahr-
zeugverkehr gesperrt wird. Das Verbot soll nicht für forst- 
und landwirtschaftliche Fahrzeuge gelten.

Die Flurkarte mit der genau ersichtlichen Lage der Straße 
liegt dazu in der Zeit
vom 19.03.2012 bis zum 19.04.2012
im Amt Züssow, Bürgerbüro Gützkow, Fachbereich Bau- 
und Grundstücksmanagement, Pommersche Str. 27, 17506 
Gützkow 
während folgender Zeiten:
dienstags  von 08:00 - 12:00 Uhr und 
 von 13:00 - 18:00 Uhr
donnerstags  von 08:00 - 12:00 Uhr und 
 von 13:00 - 16:00 Uhr
freitags  von 08:00 - 12:00 Uhr
für jedermann Einsicht öffentlich aus.

Einwendungen zur Widmung sind spätestens innerhalb 
von 2 Wochen nach Beendigung der Auslegung schriftlich 
oder zu Protokoll bei vorgenannter auslegender Behörde 
zu erheben.

Gribow, den 21.02.2012

Anlage zum Beschluss Teileinziehung

Gemeinde Groß Kiesow

Beschlüsse der Gemeindevertretung 
vom 20.02.2012

Öffentlicher Teil:

Beschluss zur Einziehung eines Weges gem. § 9 StrWG
Die Gemeindevertretung Groß Kiesow  beschließt ge-
mäß § 9 Straßen- und Wegegesetz Mecklenburg-Vorpom-
mern die Einleitung eines Teileinziehungsverfahrens des 
Weges gelegen auf den  Flurstücken 351 und 374, Flur 2, 
Gemarkung Dambeck. Der Wegeabschnitt soll für den 
gesamten Kraftfahrzeugverkehr gesperrt werden. Dieses 
Verbot soll nicht für forst- und landwirtschaftliche Fahr-
zeuge gelten.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  9
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  0

Abwägungs- und Feststellungsbeschluss über den Sach-
lichen Teilflächennutzungsplan der Gemeinde Groß Kie-
sow für die Ausweisung von Windenergieanlagen
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1. Die während der öffentlichen Auslegung des Entwurfs 
des Sachlichen Teilflächennutzungsplanes für die Aus-
weisung von Windenergieanlagen der Gemeinde Groß 
Kiesow vorgebrachten Hinweise und Anregungen der 
Öffentlichkeit, der Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange hat die Gemeindevertretung am 
20.02.2012 geprüft.

 Die in der Anlage dokumentierte Abwägung ist Be-
standteil des Beschlusses.

 Stellungnahmen, die im Verfahren der Behördenbetei-
ligung nicht rechtzeitig abgegeben worden sind, blei-
ben gemäß § 4a Abs. 6 Satz 1 BauGB unberücksichtigt. 
Die Gemeinde geht davon aus, dass die von diesen 
Behörden/TÖB wahrzunehmenden Belange nicht be-
rührt sind.

2. Das Bau- und Grundstücksmanagement des Amtes 
Züssow wird beauftragt, die Öffentlichkeit, die Behör-
den und die TÖB, die Anregungen und Hinweise erho-
ben haben, von dem Abwägungsergebnis in Kenntnis 
zu setzen.

3. Die Gemeinde Groß Kiesow beschließt den Sach-
lichen Teilflächennutzungsplan der Gemeinde Groß 
Kiesow für die Ausweisung von Windenergieanlagen. 
Die Begründung mit Umweltbericht wird gebilligt.

4. Der Bürgermeister wird beauftragt, den Sachlichen 
Teilflächennutzungsplan zur Genehmigung vorzulegen 
und danach die Erteilung der Genehmigung nach § 6 
Abs. 5 BauGB ortsüblich bekannt zu machen. In der 
Bekanntmachung ist anzugeben, wo der Plan mit Be-
gründung während der Dienststunden eingesehen und 
über den Inhalt Auskunft verlangt werden kann. Eben-
so ist in der Bekanntmachung auf die Geltendmachung 
und Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
und von Mängel der Abwägung sowie auf die Recht-
folgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) und weiter auf Fälligkeit 
und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§ 44 
BauGB) hinzuweisen.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  9
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  0

Abwägungs- und Satzungsbeschluss zum Bebauungs-
plan Nr. 2 „Windpark Dambeck Ost“ der Gemeinde 
Groß Kiesow
1. Die während der öffentlichen Auslegung des Entwurfs 

des Bebauungsplanes Nr. 2 „Windpark Dambeck Ost“ 
der Gemeinde Groß Kiesow vorgebrachten Hinweise 
und Anregungen der Öffentlichkeit, der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange hat die Gemein-
devertretung am 20.02.2012 geprüft.

 Die in der Anlage dokumentierte Abwägung ist Be-
standteil des Beschlusses.

 Stellungnahmen, die im Verfahren der Behördenbetei-
ligung nicht rechtzeitig abgegeben worden sind, blei-
ben gemäß § 4a Abs. 6 Satz 1 BauGB unberücksichtigt. 
Die Gemeinde geht davon aus, dass die von diesen 
Behörden/TÖB wahrzunehmenden Belange nicht be-
rührt sind.

2. Das Bau- und Grundstücksmanagement des Amtes 
Züssow wird beauftragt, die Öffentlichkeit, die Behör-
den und die TÖB, die Anregungen und Hinweise erho-
ben haben, von dem Abwägungsergebnis in Kenntnis 
zu setzen.

3. Die Gemeinde Groß Kiesow beschließt den Bebau-
ungsplan Nr. 2 „Windpark Dambeck Ost“ als Satzung. 
Die Begründung mit Umweltbericht wird gebilligt.

4. Der Bürgermeister wird beauftragt, den Bebauungs-
plan Nr. 2 zur Genehmigung vorzulegen und danach 
die Erteilung der Genehmigung ortsüblich bekannt zu 
machen. In der Bekanntmachung ist anzugeben, wo 
der Plan mit Begründung während der Dienststunden 
eingesehen und über den Inhalt Auskunft verlangt 
werden kann. Ebenso ist in der Bekanntmachung auf 
die Geltendmachung und Verletzung von Verfahrens- 
und Formvorschriften und von Mängel der Abwägung 
sowie auf die Rechtfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) und 
weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von Entschädi-
gungsansprüchen (§ 44 BauGB) hinzuweisen.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  9
Nein-Stimmen:  0 
Enthaltungen:  0

Vorschlag eines sachkundigen Einwohners für den  
Kultur-, Schul- und Sozialausschuss des Amtes Züssow
Herr Waschow informierte kurz über die Arbeit des Kul-
tur-, Schul- und Sozialausschuss des Amtes Züssow. Als 
sachkundige Einwohnerin für diesen Ausschuss wurde 
Manuela Denz vorgeschlagen. 
 
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  8
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  1

Nichtöffentlicher Teil

-  Bauvoranfrage

Amtliche Bekanntmachung  
der Gemeinde Groß Kiesow

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Groß Kiesow hat 
in ihrer Sitzung am 20.02.2012 unter der Beschluss-Nr. B/
GV GK/2012/002 die Teileinziehung der Straße gelegen 
auf den Flurstücken 351 und 374, Flur 2, Gemarkung Dam-
beck gemäß § 9 StrWG M-V beschlossen. 
Die Teileinziehung bewirkt, dass die Straße für den öf-
fentlichen Kraftfahrzeugverkehr gesperrt wird. Das Verbot 
soll nicht für forst- und landwirtschaftliche Fahrzeuge gel-
ten.

Die Flurkarte mit der genau ersichtlichen Lage der Straße 
liegt dazu in der Zeit 
vom 19.03.2012 bis zum 19.04.2012
im Amt Züssow, Bürgerbüro Gützkow, Fachbereich Bau- 
und Grundstücksmanagement, Pommersche Str. 27, 17506 
Gützkow
während folgender Zeiten:
dienstags  von 08:00 - 12:00 Uhr und 
 von 13:00 - 18:00 Uhr 
donnerstags  von 08:00 - 12:00 Uhr und 
 von 13:00 - 16:00 Uhr 
freitags  von 08:00 - 12:00 Uhr
für jedermann Einsicht öffentlich aus.
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Einwendungen zur Widmung sind spätestens innerhalb 
von 2 Wochen nach Beendigung der Auslegung schriftlich 
oder zu Protokoll bei vorgenannter auslegender Behörde 
zu erheben.

Groß Kiesow, den 21.02.2012

Anlage zum Beschluss Teileinziehung

Stadt Gützkow

Beschlüsse der Stadtvertretung  
vom 02.02.2012

Öffentlicher Teil:

Gemeindliches Einvernehmen zur Leistungs-, Quali-
tätsentwicklungs- sowie Entgeltvereinbarung nach § 16 
KiföG M-V vom 01.01.2012 bis 31.12.2012 für die ASB 
Kindertagesstätte „Peeneflöhe“ in Gützkow
Die Stadtvertretung Gützkow erteilt das gemeindliche 
Einvernehmen zur Leistungs-, Qualitätsentwicklungs- 
sowie Entgeltvereinbarung nach § 16 KiföG M-V vom 
01.01.2012 bis 31.12.2012 für die ASB Kindertagesstätte 
„Peeneflöhe“ in Gützkow.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  10
Nein-Stimmen:    0
Enthaltungen:    0

Beschluss über die Aufhebung des Beschlusses 01/11-03 
vom 22.02.2001 zur Aufstellung des Bebauungsplanes 
Nr. 4 für das Sondergebiet „Seeperle und Camping-
platz“ am Kosenowsee

Ausschluss von der Mitwirkung nach § 24 KV: Armin Görs

Beschluss der Stadtvertretung Gützkow über die Aufhe-
bung des Beschlusses 01/11-03 vom 22.02.2001 zur Auf-
stellung des Bebauungsplanes Nr. 4 für das Sondergebiet 
„Seeperle und Campingplatz“ am Kosenowsee

Für das im beiliegenden Auszug aus dem Messtischblatt 
gekennzeichnete Gebiet der 
Gemarkung  Gützkow
Flur 4
Flurstücke 18/1, 19/1, 20/1, 20/2, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 

24/1 und 27/1 teilweise
Flur 5
Flurstücke 231/1, 231/2, 232 und 234 
Einfahrtsbereich am Fährdamm:
Flur 3
Flurstück 46 teilw.
Flur  5
Flurstücke 224 teilw., 225 teilw. und 278/1 teilw.
Fläche rd. 2,8 ha

beschließt die Stadtvertretung Gützkow die Aufhebung 
des Beschlusses Nr. 01/11-03 vom 22.02.2001 zur Aufstel-
lung des Bebauungsplanes Nr. 4 für das Sondergebiet 
„Seeperle und Campingplatz“ am Kosenowsee.

Begründung des Beschlusses:
Die Stadt Gützkow hat am 22.02.2001 den Beschluss zur 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 4 für das Sonder-
gebiet „Seeperle und Campingplatz“ am Kosenowsee ge-
fasst.
Das Verfahren wurde 2001 bis zur öffentlichen Auslegung 
des Planentwurfes und Beteiligung der Träger öffentlicher 
Belange geführt.
Ab diesem Zeitpunkt ruhte das Verfahren, da der dama-
lige Betreiber der Gaststätte „Seeperle“ verstarb.
Der neue Grundstückseigentümer beabsichtigt die Pla-
nungen wieder aufzunehmen und die Planungsziele zu 
präzisieren.
Er hat hierzu einen entsprechenden Antrag an die Stadt 
Gützkow gestellt.
Da das Aufstellungsverfahren rund 10 Jahre ruhte, die 
Planungsinhalte modifiziert werden sollen und eine An-
passung an die aktuellen gesetzlichen Grundlagen un-
umgänglich ist, soll das Verfahren zur Aufstellung des Be-
bauungsplanes Nr. 4 für das Sondergebiet „Seeperle und 
Campingplatz“ am Kosenowsee aufgehoben und ein neu-
er Beschluss zur Aufstellung eines Bebauungsplanes für 
das Plangebiet gefasst werden.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  9
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  0
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ÜBERSICHTSPLAN M 1 : 10 000

Geltungsbereich für die Aufhebung des Bebauungsplanes 
Nr. 4 für das Sondergebiet „Seeperle und Campingplatz“ 
am Kosenowsee

Beschluss über die Aufstellung des Bebauungs-
planes Nr. 10 „Seeperle, Mehrzweckhalle und 
Caravan-Campingplatz“ am Kosenowsee

Ausschluss von der Mitwirkung nach § 24 KV: Görs, Armin

Beschluss der Stadtvertretung Gützkow über die Aufstel-
lung des Bebauungsplanes Nr. 10 „Seeperle, Mehrzweck-
halle und Caravan- Campingplatz“ am Kosenowsee

1.
Für das im beiliegenden Auszug aus dem Messtischblatt 
gekennzeichnete Gebiet der 
Gemarkung  Gützkow
Flur 4
Flurstücke 18/1, 19/1, 20/1, 20/2, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 

24/1 und 27/1 teilweise
Flur 5
Flurstücke 231/1, 231/2, 232 und 234 
Einfahrtsbereich am Fährdamm:
Flur 3
Flurstück 46 teilw.
Flur  5
Flurstücke 224 teilw., 225 teilw. und 278/1 teilw.
Fläche rd. 2,8 ha

beschließt die Stadtvertretung Gützkow die Aufstellung 
des Bebauungsplanes Nr. 10 „Seeperle, Mehrzweckhalle 
und Caravan- Campingplatz “ am Kosenowsee.
Das Plangebiet befindet sich am östlichen Stadtrand un-
mittelbar am Kosenowsee.
Es wird im Norden durch die Straße „Zum Kosenowsee“ 
(vormals Bundesstraße 111), im Osten durch den Kose-
nowsee, im Süden durch Ackerflächen und im Westen 
durch den Fährdamm begrenzt.

2.
Der Kosenowsee mit Freibad, Sportflächen und Bootsver-
leih sowie Gastronomie stellt das Naherholungszentrum 
der Stadt Gützkow und des Umlandes dar.
Die Stadt Gützkow hat für diesen Bereich im Flächennut-
zungsplan Sondergebietsausweisungen vorgenommen, 
um die touristische Entwicklung durch Angebote für Gas-
tronomie, Camping sowie Sport und Freizeit für die Allge-
meinheit zu fördern.
Daher werden die Bemühungen des neuen Vorhabenträ-
gers zur weiteren Ausgestaltung der Sondergebiete unter-
stützt.
Insbesondere da im Bereich zwischen Fährdamm und 
„Seeperle“ die Errichtung eines Mehrzweckgebäudes vor-
gesehen ist, welches als neue Mehrzweckhalle mit Räum-
lichkeiten für größere Veranstaltungen sowie für sport-
liche Freizeitgestaltung fungieren kann.
Folgende grundlegende Planungsziele werden mit der 
Aufstellung des Bebauungsplanes verfolgt:
•	 Sonstiges	Sondergebiet	mit	Zweckbestimmung	Gastro-

nomie und Ferienwohnungen gemäß § 11 (2) BauNVO 
(rd. 0,7 ha)

 Zulässige Nutzungen:
 - Restaurant mit ca. 140 Innen- und 80 Außenplätzen 
 - max. 2 Betriebswohnungen für die Mitarbeiter 
 - Küchentrakt 
 - Toiletten für Personal und Gäste
 - 4 Ferienwohnungen

•	 Sonstiges	 Sondergebiet	 mit	 Zweckbestimmung	 Mehr-
zweckhalle gemäß § 11 (2) BauNVO (rd. 0,5 ha)

 Geplant ist ein großes Mehrzweckgebäude, welches 
öffentlichen Charakter tragen und die Funktionen ei-
ner Mehrzweckhalle ausführen soll. 

 Bisher angedacht sind: 
 - Gestaltung eines anspruchsvoll gestalteten Ein-

gangsbereiches vom Fährdamm mit großzügig an-
gelegten Freianlagen als Treffpunkt

 - Räume für den örtlichen Fremdenverkehrsverein 
 - Saal für größere öffentliche oder private Veranstal-

tungen
 - Empfang, Verwaltung sowie die Sanitär- und 

Dienstleistungseinrichtungen, Verkauf WtB für Cam-
pingplatz

 - Sport- und Freizeiteinrichtungen wie Tennisplatz/
Federballplatz, Bowlinganlage und Fitnessräume, 
Sauna und Solarium

 - Mehrzweckräume für die Freizeitgestaltung von 
Kindern und Jugendlichen speziell als Schlechtwet-
terangebot

•	 Sondergebiet	 Erholung	 mit	 Zweckbestimmung	 Cara-
van- und Campingplatzgebiet gemäß § 10 BauNVO  
(rd. 1.6 ha)

 Zulässig sind:
 - rd. 120 Aufstellplätze für Caravan und Zelte einschl. 

erforderlicher Stellplätze für Pkw 
 - Öffentliche Spielplatzanlage

 Die für den Caravan- und Campingplatz erforderliche 
Verwaltung sowie die Sanitär- und Dienstleistungsein-
richtungen werden in das Mehrzweckgebäude inte-
griert.
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3.
Gemäß § 8 (2) BauGB sind Bebauungspläne aus dem Flä-
chennutzungsplan zu entwickeln. 
Im wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Gützkow ist 
das Plangebiet als Sonstiges Sondergebiet mit Zweckbe-
stimmung Gastronomie, Bowlinganlage und Betriebswoh-
nungen gemäß § 11 BauNVO und als Sondergebiet Erho-
lung mit Zweckbestimmung Campingplatzgebiet gemäß  
§ 10 BauNVO ausgewiesen. 
Damit stimmen die Planungsabsichten grundsätzlich mit 
den städtischen Planungen überein.
Die Nutzungsinhalte und die räumliche Trennung der 
Sondergebiete sollen jedoch modifiziert werden, sodass 
im Parallelverfahren eine Anpassung des Flächennut-
zungsplanes an die aktuellen Planungsabsichten erforder-
lich wird.

4.
Die Planung wird nach § 2 ff. BauGB aufgestellt. Eine Um-
weltprüfung ist durchzuführen.

5.
Alle im Zusammenhang mit der Planung, Erschließung 
und Bebauung des Gebietes entstehenden Kosten sind 
durch den Vorhabenträger, Herrn Armin Görs, Zum Kose-
nowsee 7 in 17506 Gützkow zu tragen.
Dies wird in einem Städtebaulichen Vertrag detailliert 
festgeschrieben.

6.
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 
Abs. 1 BauGB soll im Rahmen einer Stadtvertretersitzung 
erfolgen.

7.
Der Beschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB ortsüb-
lich bekanntzumachen.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  9
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen:  0

ÜBERSICHTSPLAN M 1 : 10 000

Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 10 „Seeperle, 
Stadthalle und Caravan-Campingplatz“ am Kosenowsee

Beschluss zur Aufstellung der 5. Änderung des  
Flächennutzungsplanes der Stadt Gützkow i. V. m.  
der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 10  
„Seeperle, Mehrzweckhalle und Caravan-Camping-
platz“ am Kosenowsee

Ausschluss von der Mitwirkung nach § 24 KV: Armin Görs 

Beschluss der Stadtvertretung Gützkow zur Aufstellung 
der 5. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Gützkow i. V. m. der Aufstellung des Bebauungsplanes 
Nr. 10 „Seeperle, Mehrzweckhalle und Caravan- Camping-
platz “ am Kosenowsee

1.
Die Stadtvertretung Gützkow beschließt die Aufstellung 
der 5. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Gützkow für die im beiliegenden Auszug aus dem Flä-
chennutzungsplan gekennzeichneten Grundstücke der 
Gemarkung  Gützkow
Flur 4
Flurstücke 18/1, 19/1, 20/1, 20/2, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 

24/1 und 27/1 teilweise
Flur 5
Flurstücke 231/1, 231/2, 232 und 234 
Einfahrtsbereich am Fährdamm:
Flur 3
Flurstück 46 teilw.
Flur  5
Flurstücke 224 teilw., 225 teilw. und 278/1 teilw.
Fläche rd. 2,8 ha

Das Planänderungsgebiet befindet sich am östlichen 
Stadtrand unmittelbar am Kosenowsee.
Es wird im Norden durch die Straße „Zum Kosenowsee“ 
(vormals Bundesstraße 111), im Osten durch den Kose-
nowsee, im Süden durch Ackerflächen und im Westen 
durch den Fährdamm begrenzt.

Bisherige Nutzungsarten der Flächen im rechtskräftigen 
Flächennutzungsplan
•	 Sonstiges	Sondergebiet	mit	Zweckbestimmung	Gastro-

nomie, Bowlinganlage und Betriebswohnungen gemäß 
§ 11 BauNVO

 Zulässig sind:
 - Fitnessräume, Sauna und Solarium 
 -  Bowlinganlage mit 4 Bahnen 
 - Restaurant mit ca. 40 Plätzen 
 - Küchentrakt
 - Toiletten für Personal und Gäste
 - max. 12 Fremdenzimmer 
 -  max. 6 Betriebswohnungen für die Mitarbeiter 
 - Empfang mit Verkauf WtB für Campingplatz
 - Räume für örtlichen Fremdenverkehrsverein und 

Heimatmuseum
 - Sanitär- und Dienstleistungsräume für den Cam-

pingplatz 
 - Mehrzweckräume und Verwaltung für den Camping-

platz 
   einschließlich der erforderlichen Stellplätze für Pkw
•	 Sondergebiet	 Erholung	 mit	 Zweckbestimmung	 Cam-

pingplatzgebiet gemäß § 10 BauNVO
 Zulässig sind:
 - maximal 120 Aufstellplätze für Zelte bzw. Caravan 

einschl. erforderlicher Stellplätze für Pkw 
 - öffentliche Sport- und Freizeitflächen mit Angebo-

ten wie Tennisplatz/Basketball- und Volleyballplatz 
und Spielplatzanlage

sowie in Randbereichen:
•	 Fläche	 für	 die	 Landwirtschaft	 gemäß	 §	 5	 (2)	 9	 BauGB	

(am Fährdamm)
•	 Grünfläche	gemäß	§	5	(2) 5 BauGB (Bereich Bühne)
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Geplante Nutzungsarten in der 5. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes 
•	 Sonstiges	Sondergebiet	mit	Zweckbestimmung	Gastro-

nomie	und	Ferienwohnungen	gemäß	§	11	(2)	BauNVO	
(rd.	0,7	ha)

	 Zulässige	Nutzungen:
	 -	 Restaurant	mit	ca.	140	Innen-	und	80	Außenplätzen	
	 -	 max.	2	Betriebswohnungen	für	die	Mitarbeiter	
	 -	 Küchentrakt	
	 -	 Toiletten	für	Personal	und	Gäste
	 -	 4	Ferienwohnungen

•	 Sonstiges	 Sondergebiet	 mit	 Zweckbestimmung	 Mehr-
zweckhalle	gemäß	§	11	(2)	BauNVO	(rd.	0,5	ha)

	 Geplant	 ist	 ein	 großes	 Mehrzweckgebäude,	 welches	
öffentlichen	 Charakter	 tragen	 und	 die	 Funktionen	 ei-
ner	Mehrzweckhalle	ausführen	soll.		

	 Bisher	angedacht	sind:	
	 -	 Gestaltung	 eines	 anspruchsvoll	 gestalteten	 Ein-

gangsbereiches	 vom	 Fährdamm	 mit	 großzügig	 an-
gelegten	Freianlagen	als	Treffpunkt

	 -	 Räume	für	örtlichen	Fremdenverkehrsverein	
	 -	 Saal	 für	größere	öffentliche	oder	private	Veranstal-

tungen
	 -	 Empfang,	 Verwaltung	 sowie	 die	 Sanitär-	 und	

Dienstleistungseinrichtungen,	Verkauf	WtB	für	Cam-
pingplatz

	 -	 Sport-	 und	 Freizeiteinrichtungen	 wie	 Tennisplatz/
Federballplatz,	 Bowlinganlage	 und	 Fitnessräume,	
Sauna	und	Solarium

	 -	 Mehrzweckräume	 für	 die	 Freizeitgestaltung	 von	
Kindern	und	Jugendlichen	speziell	als	Schlechtwet-
terangebot

•	 Sondergebiet	 Erholung	 mit	 Zweckbestimmung	 Cara-
van-	 und	 Campingplatzgebiet	 gemäß	 §	 10	 BauNVO		
(rd.	1,6	ha)

	 Zulässig sind:
 -	 rd.	120	Aufstellplätze	für	Caravan	und	Zelte	einschl.	

erforderlicher	Stellplätze	für	Pkw	
	 -	 Öffentliche	Spielplatzanlage

	 Die	 für	 den	 Caravan-	 und	 Campingplatz	 erforderliche	
Verwaltung	sowie	die	Sanitär-	und	Dienstleistungsein-
richtungen	 werden	 in	 das	 Mehrzweckgebäude	 inte-
griert.

	
Die Stadt Gützkow befürwortet die Änderung, da die Entwicklung 
dieses Gebietes mit Gastronomie, Schaffung von Beherbergungs- 
und Sportmöglichkeiten, Camping, Nutzung der Grünflächen für 
Sport und Spiel sowie Bootsverleih, Angeln u. ä. eine wertvolle Er-
gänzung der Infrastruktur darstellen und zur Freizeitgestaltung, 
Naherholung und Saisonverlängerung im touristischen Bereich bei-
tragen.
Der	Kosenowsee	mit	Freibad,	Sportflächen	und	Bootsver-
leih	 sowie	 Gastronomie	 stellt	 das	 Naherholungszentrum	
der	Stadt	Gützkow	und	des	Umlandes	dar.
Insbesondere	 werden	 die	 Bemühungen	 des	 Vorhaben-
trägers	 zur	 Errichtung	 eines	 Mehrzweckgebäudes	 unter-
stützt,	 welches	 als	 neue	 Mehrzweckhalle	 mit	 Räumlich-
keiten	 für	 größere	 Veranstaltungen	 sowie	 für	 sportliche	
Freizeitgestaltung	fungieren	kann.

2.
Die	Planänderung	wird	nach	§	2	ff.	BauGB	aufgestellt.	Eine	
Umweltprüfung	ist	durchzuführen.

3.
Alle	im	Zusammenhang	mit	der	Planänderung	entstehen-
den	Kosten	sind	durch	den	Vorhabenträger,	Herrn	Armin	
Görs,	Zum	Kosenowsee	7	in	17506	Gützkow	zu	tragen.
Dies	 wird	 in	 einem	 Städtebaulichen	 Vertrag	 detailliert	
festgeschrieben.

4.
Die	 frühzeitige	 Beteiligung	 der	 Öffentlichkeit	 nach	 §	 3	
Abs.	1	BauGB	soll	im	Rahmen	einer	Stadtvertretersitzung	
erfolgen.

5.
Der	Beschluss	ist	gemäß	§	2	Abs.	1	Satz	2	BauGB	ortsüb-
lich	bekanntzumachen.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:		 9
Nein-Stimmen:		 0
Enthaltungen:		 0

Auszug	aus	dem	Flächennutzungsplan	der	Stadt	Gützkow	
mit	 Kennzeichnung	 des	 Geltungsbereiches	 des	 Bebau-
ungsplanes	 Nr.	 10	 „Seeperle,	 Stadthalle	 und	 Caravan-
Campingplatz“	am	Kosenowsee

Nichtöffentlicher Teil

Beschluss	zum	Abschluss	eines	Architektenvertrages
*		 Neubau	eines	Mehrgenerationshauses
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Gemeinde Karlsburg

Beschlüsse der Gemeindevertretung 
vom 27.02.2012

Öffentlicher Teil:

Sollübertragung Unterhaltung Heizhaus Karlsburg
Die Gemeindevertretung beschließt die Sollübertra-
gung in Höhe von 700,00 Euro von der Haushaltsstel-
le 02000.54200 Heizkosten Haus der Gemeinde auf die 
Haushaltsstelle 56020.50000 - Unterhaltung Heizhaus 
Karlsburg.

Der Bürgermeister hat hierzu am 21.12.2011 eine Eilent-
scheidung getroffen.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  10
Nein-Stimmen:    0
Enthaltungen:    0

Gemeindliches Einvernehmen zur Leistungs-, Quali-
tätsentwickungs- sowie Entgeltvereinbarung nach § 16  
KiföG M-V vom 01.01.2012 bis 31.12.2012 für die  
Kinder-tagesstätte „Tausendfüßler“ in Karlsburg
Die Gemeindevertretung Karlsburg erteilt das gemeind-
liche Einvernehmen zur Leistungs-, Qualitätsentwick-
lungs- und Entgeltvereinbarung nach § 16 KiföG M-V vom 
01.01.2012 bis 31.12.2012 für die Kindertagesstätte „Tau-
sendfüßler“ in Karlsburg.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  9
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  1

Überplanmäßige Ausgabe auf der HH-Stelle 
63000.50000 (Unterhaltung Dorf)
Die Gemeindevertretung Karlsburg beschließt die über-
planmäßige Ausgabe in Höhe von 300,00 EUR auf der 
Haushaltsstelle 63000.50000.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  10
Nein-Stimmen:    0
Enthaltungen:    0

Neufassung der Hauptsatzung der Gemeinde Karlsburg
Die Gemeindevertretung hat folgende Änderungen zur 
Beschlussvorlage:
§ 5 (1) 3 b anstatt 5.000,00 EUR - neu 10.000,00 EUR
§ 5 (1) 3 g anstatt 20.000,00 EUR - neu 25.000,00 EUR
§ 5 (2) anstatt 5.000,00 EUR - neu 12.500,00 EUR und 

anstatt 500,00 EUR - neu 1.000,00 EUR
§ 6 (3) letzter Satz wird gestrichen
§ 7 (3) komplett streichen
Die Gemeindevertretung Karlsburg beschließt die Neu-
fassung der Hauptsatzung mit folgendem Wortlaut:

Neufassung der Hauptsatzung der Gemeinde Karlsburg 
Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung 
für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) vom 

13.07.2011 (GVOBl. M-V S. 777) wird nach Beschlussfas-
sung der Gemeindevertretung vom 27.02.2012 die fol-
gende Neufassung der Hauptsatzung der Gemeinde 
Karlsburg erlassen:

§ 1 
Name/Wappen/Flagge/Dienstsiegel
(1) Die Gemeinde Karlsburg führt ein Wappen, eine Flag-
ge und ein Dienstsiegel.
(2) Das Wappen beinhaltet: „In Silber eine eingebogene 
rote Spitze, darin ein golden bewehrter und gezungter 
silberner Greif, der aus einem, aus fünf silbernen Steinen 
gebildeten, offenen Stufengiebel aufwächst; vorn ein auf-
rechter roter Stab, um den sich eine rote Schlange windet; 
hinten eine aufrechte rote Ähre.“
(3) Die Gemeinde führt nachfolgend beschriebene Flag-
ge: „Die Flagge ist gleichmäßig längsgestreift von Rot und 
Weiß. In der Mitte des Flaggentuches liegt, auf jeweils 
zwei Drittel der Höhe des roten und des weißen Streifens 
übergreifend, das Wappen der Gemeinde. Das Verhältnis 
von Länge und Höhe des Flaggentuchs beträgt 5 zu 3.“
(4) Das Dienstsiegel zeigt das Gemeindewappen und die 
Umschrift GEMEINDE KARLSBURG. 
(5) Das Dienstsiegel wird vom Bürgermeister, im Vertre-
tungsfall von seinen Stellvertretern, verwendet.
(6) Die Verwendung des Wappens durch Dritte bedarf der 
Genehmigung des Bürgermeisters.

§ 2 
Rechte der Einwohner
(1) Der Bürgermeister unterrichtet die Einwohner über all-
gemein bedeutsame Angelegenheiten der Gemeinde und 
über Planungen und Vorhaben, die von der Gemeinde 
oder auf ihrem Gebiet von einem Zweckverband durch-
geführt werden. Zu diesem Zweck beruft er mit einer La-
dungsfrist von 14 Tagen eine Versammlung der Einwohner 
ein. Die Einwohnerversammlung kann auch begrenzt auf 
Ortsteile durchgeführt werden. 
(2) Anregungen und Vorschläge der Einwohnerversamm-
lung in Selbstverwaltungsangelegenheiten, die in der Ge-
meindevertretersitzung behandelt werden müssen, sollen 
dieser auf der darauf folgenden Gemeindevertretersit-
zung zur Beratung vorgelegt werden.
(3) Die Einwohner, die das 14. Lebensjahr vollendet ha-
ben, natürliche und juristische Personen und Personen-
vereinigungen, die in der Gemeinde Grundstücke besit-
zen oder nutzen oder ein Gewerbe betreiben, müssen 
die Möglichkeit erhalten, in einer Fragestunde im öffent-
lichen Teil der Gemeindevertretersitzung Fragen zu An-
gelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft an alle Ge-
meindevertreter sowie den Bürgermeister zu stellen und 
Vorschläge oder Anregungen zu unterbreiten. Die Fragen, 
Vorschläge und Anregungen dürfen sich dabei auch auf 
Beratungsgegenstände der nachfolgenden Sitzungen der 
Gemeindevertretung beziehen. Für die Fragestunde ist 
eine Zeit bis zu 30 Minuten vorzusehen.
(4) Der Bürgermeister ist verpflichtet, im öffentlichen Teil 
der Sitzung der Gemeindevertretung über wichtige Ge-
meindeangelegenheiten zu berichten.

§ 3 
Gemeindevertretung
(1) Die Gemeindevertretersitzungen sind öffentlich.
(2) Die Öffentlichkeit ist grundsätzlich in folgenden Fällen 
ausgeschlossen:
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1.  einzelne Personalangelegenheiten außer Wahlen und 
Abberufungen

2.  Steuer- und Abgabenangelegenheiten Einzelner
3.  Grundstücksangelegenheiten
4.  Auftragsvergaben
5. Bauanträge
Die Gemeindevertretung kann im Einzelfall, sofern recht-
liche Gründe nicht entgegenstehen, Angelegenheiten der 
Ziffern 1 - 5 in öffentlicher Sitzung behandeln. 
In nicht aufgeführten Fällen ist die Öffentlichkeit durch 
Beschluss auszuschließen, wenn überwiegende Belange 
des öffentlichen Wohls oder berechtigte Interessen ein-
zelner es erfordern. 
(3) Anfragen von Gemeindevertretern sollen spätestens 
fünf Arbeitstage vor der Gemeindevertretersitzung beim 
Bürgermeister eingereicht werden. Sie sind in der Sitzung 
mündlich zu beantworten. Im Einvernehmen können sie 
als Anlage zur Niederschrift beigefügt werden, oder der 
Fragesteller erhält innerhalb von vierzehn Tagen eine 
schriftliche Nachricht.

§ 4 
Ausschüsse
(1) Ein Hauptausschuss wird nicht gebildet.
(2) Die Gemeindevertretung bildet entsprechend § 36 KV 
M-V folgende Ausschüsse, die beratend tätig werden:
Finanzausschuss Aufgabengebiet
 Finanz- und Haushaltswesen, 

Steuern, Gebühren, Beiträge 
und sonstige Abgaben, privat-
rechtliche Entgelte, 

 Zusammensetzung
 3 Gemeindevertreter
 2 sachkundige Einwohner
Ausschuss für  Aufgabengebiet
Gemeindeentwicklung,  Flächennutzungsplan, 
Umwelt, Bau und Verkehr Bauleitplanung, Wirtschafts-

förderung, Hoch-, Tief- und 
Straßenbauangelegenheiten, 
Denkmalpflege, Kleingarten-
anlagen, Umwelt- und Natur-
schutz, Landschaftspflege, 
Ortsgestaltung

 Zusammensetzung
 4 Gemeindevertreter, 
 3 sachkundige Einwohner
Ausschuss für Soziales,  Aufgabengebiet
Kultur und Sport  Soziale Angelegenheiten der 

Gemeinde (u. a. Jugend, Kul-
tur und Sport, Kinder und Se-
nioren), Tourismus

 Zusammensetzung
 6 Gemeindevertreter, 
 2 sachkundige Einwohner
(3) Die Sitzungen der Ausschüsse sind nicht öffentlich.
(4) Ein Rechnungsprüfungsausschuss wird nicht gebildet. 
Für die Aufgaben des Rechnungsprüfungsausschusses 
wird der Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes in An-
spruch genommen.

§ 5 
Bürgermeister 
(1) Der Bürgermeister trifft Entscheidungen nach § 22  
Abs. 4 KV M-V 

1.  im Rahmen der Nr. 1 bei Verträgen, die auf ein-
malige Leistungen gerichtet sind, unterhalb einer 
Wertgrenze von 500,00 EUR sowie bei wiederkeh-
renden Leistungen unterhalb einer Wertgrenze von 
250,00 EUR der Leistungsrate.

2.  im Rahmen der Nr. 2 bei überplanmäßigen Aufwen-
dungen im Ergebnishaushalt bzw. Auszahlungen im 
Finanzhaushalt im Einzelfall unterhalb einer Wert-
grenze von 10 % des Haushaltsansatzes, jedoch 
maximal bis zu 250,00 EUR, sowie bei außerplan-
mäßigen Aufwendungen im Ergebnishaushalt bzw. 
Auszahlungen im Finanzhaushalt, im Einzelfall un-
terhalb der Wertgrenze von 500,00 EUR liegen.

3. a)  bei Veräußerung oder Belastung von Grundstücken 
unterhalb einer Wertgrenze bis 500,00 EUR

 b)  bei Hingabe von Darlehen, die innerhalb eines 
Haushaltsjahres zurückgezahlt werden, bis zu 
10.000,00 EUR

 c)  bei Aufnahme von Krediten im Rahmen des Haus-
haltsplanes bis 50.000,00 EUR

 d)  bei entgeltlicher Veräußerung von beweglichen  
Sachen, Forderungen und anderen Rechten bis 
200,00 EUR

 e)  bei Abschluss von Miet- und Pachtverträgen (Jah-
resbetrag) bis 500,00 EUR und einer Vertragsdauer 
bis zu 3 Jahren

 f)  bei Verträgen über Lieferungen und Leistungen, 
ausgenommen Bauleistungen gem. VOL bis zu ei-
ner Wertgrenze von 10.000,00 EUR

 g)  bei Verträgen über Bauleistungen und Lieferungen 
und Leistungen i. V. mit Bauleistungen gem. VOB 
bis zu einer Wertgrenze von 25.000,00 EUR

4.  im Rahmen der Nr. 4 (die Übernahme von Bürg-
schaften, der Abschluss von Gewährverträgen, die Be-
stellung sonstiger Sicherheiten für Dritte sowie wirt-
schaftlich gleich zu achtende Rechtsgeschäfte) bis zur 
Wertgrenze von 2.500,00 EUR

5.  im Rahmen der Nr. 5 (den Abschluss von städtebau-
lichen Verträgen, insbesondere Erschließungs- und 
Durchführungsverträgen zu vorhabenbezogenen Be-
bauungsplänen) bis zu 5.000,00 EUR

Die Gemeindevertretung ist laufend über Entschei-
dungen im Sinne dieses Absatzes zu unterrichten.
(2) Der Bürgermeister kann Verpflichtungserklärungen der 
Gemeinde bis zu den in Absatz 1 genannten Wertgrenzen 
allein in einfacher Schriftform ausfertigen. Für Entschei-
dungen, die ihm nicht nach Absatz 1 übertragen wurden, 
kann der Bürgermeister im Rahmen der zur Verfügung ste-
henden Haushaltsmittel Verpflichtungserklärungen der 
Gemeinde bis zur Wertgrenze von 12.500,00 EUR, bei wie-
derkehrenden Leistungen bis zu monatlich 1.000,00 EUR, 
allein in einfacher Schriftform ausfertigen. Er kann diese 
Befugnisse nach Satz 1 und 2 auch auf Bedienstete des 
Amtes übertragen.
(3) Erteilung oder Versagung des gemeindlichen Einver-
nehmens im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens  
(§ 36 BauGB) erfolgen:
-  bei eindeutiger Entscheidungslage durch das Amt und 

den Bürgermeister
-  bei beratungsbedürftiger Entscheidungslage durch das 

Amt, den Fachausschuss und den Bürgermeister
-  bei widersprüchlicher Entscheidungslage durch die 

Gemeindevertretung
(4) Liegen keine gesetzlichen Voraussetzungen für die 
Ausübung des gesetzlichen Vorkaufsrechtes gemäß  
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§§ 24 ff. BauGB vor, entscheidet der Bürgermeister oder 
ein von ihm beauftragter Bediensteter des Amtes. Be-
steht ein Vorkaufsrecht, obliegt die Entscheidung der Ge-
meindevertretung.
(5) Der Bürgermeister entscheidet über die Annahme oder 
Vermittlung von Spenden, Schenkungen oder ähnliche Zu-
wendungen bis zu einer Wertgrenze von 100,00 EUR. 

§ 6 
Entschädigungen
(1) Die Mitglieder der Gemeindevertretung erhalten für 
die Teilnahme an Sitzungen
- der Gemeindevertretung
- des Ausschusses
eine sitzungsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe 
von 25,00 EUR.
(2) Ausschussvorsitzende und bei ihrer Verhinderung de-
ren Stellvertreter erhalten für jede von ihnen geleitete 
Sitzung eine sitzungsbezogene Aufwandsentschädigung in 
Höhe von 60,00 EUR.
(3) Der Bürgermeister erhält eine funktionsbezogene Auf-
wandsentschädigung in Höhe von 750,00 EUR monatlich. 
(4) Die Stellvertreter erhalten bei Verhinderung des Bür-
germeisters für die Dauer der Stellvertretung eine funk-
tionsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von 1/30 
der funktionsbezogenen Aufwandsentschädigung des Bür-
germeisters je Tag und keine sitzungsbezogene Aufwand-
sentschädigung von der Gemeinde.
(5) Die sachkundigen Einwohner erhalten eine sitzungs-
bezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von 25,00 EUR 
für die Teilnahme an Ausschusssitzungen. 
(6) Ehrenamtlich Tätige erhalten nach Maßgabe des Rei-
sekostenrechts auf Antrag Reisekosten nach dem Landes-
reisekostengesetz erstattet.
(7) Vergütungen, Sitzungsgelder und Aufwandsentschä-
digungen aus einer Tätigkeit als Vertreter der Gemeinde 
in der Gesellschafterversammlung oder einem ähnlichen 
Organ eines Unternehmens oder einer Einrichtung des 
privaten Rechts sind an die Gemeinde abzuführen, soweit 
sie pro Mandat jährlich 100 EUR überschreiten, aus einer 
Tätigkeit im Aufsichtsrat solcher Unternehmen oder Ein-
richtungen, soweit sie pro Mandat jährlich 250 EUR, bei 
deren Vorsitzenden und Vorständen bzw. Geschäftsführ-
ern pro Mandat jährlich 500 EUR überschreiten.

§ 7
Öffentliche Bekanntmachungen
(1) Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde Karls-
burg erfolgen durch Veröffentlichung im Internet auf 
der Homepage des Amtes Züssow unter der Adresse  
www.amt-zuessow.de. Das Ortsrecht ist über den Link/
den Button „Bekanntmachungen“ zu erreichen. Beim Amt 
Züssow, Dorfstraße 6, 17495 Züssow, kann jedermann sich 
Satzungen der Gemeinde kostenpflichtig zusenden las-
sen. Textfassungen der Satzungen der Gemeinde werden 
zur Mitnahme während der Öffnungszeiten in den Bürger-
büros des Amtes Züssow bereitgehalten und im Züssower 
Amtsblatt zeitnah abgedruckt. 
Die Bekanntmachung und Verkündung ist mit Ablauf des 
ersten Tages bewirkt, an dem die Bekanntmachung in 
der Form nach Satz 1 im Internet verfügbar ist. Dieser Tag 
wird in der Bekanntmachung vermerkt. 
(2) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von 
Plänen und Verzeichnissen ist in der Form des Absatzes 
1, Satz 1 hinzuweisen. Die Auslegungsfrist beträgt einen 

Monat, soweit nicht gesetzlich etwas anderes bestimmt 
ist. Beginn und Ende der Auslegung sind auf dem ausge-
legten Exemplar mit Unterschrift und Dienstsiegel zu ver-
merken. 
(3) Ist die öffentliche Bekanntmachung einer ortsrecht-
lichen Bestimmung in üblicher Form infolge höherer 
Gewalt oder sonstiger unabwendbarer Ereignisse nicht 
möglich, so ist diese durch Aushang an den Bekanntma-
chungstafeln im Amt Züssow, in den Bürgerbüros in Züs-
sow (Dorfstraße 6, 17495 Züssow), Gützkow (Pommersche 
Straße 27, 17506 Gützkow) und Ziethen (Dorfstraße 68 A, 
17390 Ziethen) zu veröffentlichen. Die Aushangsfrist be-
trägt 14 Tage. In diesen Fällen ist die Bekanntmachung in 
der Form nach Absatz 1 unverzüglich nachzuholen, sofern 
sie nicht durch Zeitablauf gegenstandslos geworden ist. 
(4) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen der Ge-
meindevertretung sowie der Ausschüsse werden min-
destens 3 Tage vor der Sitzung öffentlich im Internet, zu 
erreichen über den Link „Gremien“ über die Homepage 
des Amtes Züssow unter: www.amt-zuessow.de bekannt 
gemacht. Für Punkte der Tagesordnung, die nicht öffent-
lich behandelt werden sollen, gilt dies nur insoweit, als 
dadurch der Zweck der Nichtöffentlichkeit nicht gefährdet 
wird. Die Bekanntmachung und Verkündung ist mit Ablauf 
des ersten Tages bewirkt, an dem die Bekanntmachung in 
der Form nach Satz 1 im Internet verfügbar ist. Zeit, Ort 
und Tagesordnung der öffentlichen Sitzungen der Ge-
meindevertretung und ihrer Ausschüsse werden auch an 
den Bekanntmachungstafeln ausgehängt.
Ort der Bekanntmachungstafeln:
Amt Züssow, Züssow, Dorfstraße 6
Bürgerbüro Gützkow, Gützkow, Pommersche Straße 27
Bürgerbüro Ziethen, Ziethen, Dorfstraße 68 A

§ 8 
Ortsteile
Die Gemeinde Karlsburg besteht aus den Ortsteilen:
1)  Karlsburg 
2)  Moeckow
3)  Steinfurth
4)  Zarnekow
Es werden keine Ortsteilvertretungen gebildet.

§ 9 
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung der Gemeinde Karls-
burg vom 06.09.1999, zuletzt geändert am 03.05.2010, au-
ßer Kraft.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  9
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  0

Mitgliedschaft (Bio)Energiedörfer Genossenschaft
Die Gemeindevertretung beschließt die Mitgliedschaft 
der Gemeinde Karlsburg in der (Bio)Energiedörfer e.G.
Die einmalige Anteilszahlung in Höhe von 500,00 EUR 
wird im Haushalt 2012 eingestellt.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  9
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen: 0
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Teilnahme am Clusterantrag Klimaschutzinitiative
Die Gemeindevertretung Karlsburg beschließt die Teil-
nahme an der Erstellung der beiden Klimaschutzkon-
zepte „Erneuerbare Energien“ und „Integrierte Wärme-
nutzung“ im Rahmen des Clusterantrags zur Feststellung 
des Eigenanteils sowie die Legitimation zur Vergabe des 
Auftrags an einen durchführenden Dritten. Der erforder-
liche Eigenanteil zwischen 2.223,49 EUR und 1.560,34 EUR 
wird im Haushalt 2012 eingestellt.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  9
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen: 0

Nichtöffentlicher Teil:

-  Beschluss über die Beantragung einer Förderung für 
den Ausbau der Breitbandversorgung

-  Annahme einer Spende

Gemeinde Klein Bünzow

Beschlüsse der Gemeindevertretung 
vom 13.02.2012

Öffentlicher Teil:

Beschluss zur überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 
48.100,00 EUR bei der HH- Stelle 63300.94000
*  Ausbau der Ortsdurchfahrtsstraßen in Groß Bünzow
Die Gemeindevertretung beschließt die überplanmäßige 
Ausgabe in Höhe von 48.100,00 EUR bei der HH- Stelle 
63300.94000 Ausbau der Ortsdurchfahrtsstraßen in Groß 
Bünzow.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  5
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  1

Überplanmäßige Ausgabe auf der Haushaltsstelle 
67000.54100 - Stromkosten Straßenbeleuchtung
Die Gemeindevertretung beschließt die überplanmäßige 
Ausgabe in Höhe von 1.800,00 EUR auf der Haushaltsstelle 
67000.54100.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  6
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  0

Gemeindliches Einvernehmen zur Leistungs-, Quali-
tätsentwicklungs- sowie Entgeltvereinbarung nach § 16  
KiföG M-V vom 01.01.2012 bis 31.12.2012 für die  
Kindertagesstätte „Märchenwald“ in Klein Bünzow
Die Gemeindevertretung Klein Bünzow erteilt das ge-
meindliche Einvernehmen zur Leistungs-, Qualitätsent-
wicklungs- sowie Entgeltvereinbarung nach § 16 KiföG 
M-V vom 01.01.2012 bis 31.12.2012 für die Kindertages-
stätte „Märchenwald“ in Klein Bünzow.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  6
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  0

Nichtöffentlicher Teil

-  Annahme eines Vergleichs des Landgerichts 
Bückeburg

-  Beschluss zur Auftragsvergabe
 *  Errichtung von 2 Holzunterständen am Gemeinde-

zentrum Klein Bünzow, Trapezblech
-  Beschluss zur Auftragsvergabe
 *  Errichtung von 2 Holzunterständen am Gemeinde-

zentrum Klein Bünzow, Eisenteile

Nutzung der Räume  
im Jugendclub Ramitzow

Die Gemeinde Klein Bünzow stellt die Räume des Ju-
gendclubs in Ramitzow für Feierlichkeiten zur Verfügung.
Die Genehmigung für diese Benutzung erteilt der Bür-
germeister oder ein von ihm Beauftragter. Die Bestim-
mungen der Haus- und Nutzungsordnung  für den Ju-
gendclub Ramitzow der Gemeinde Klein Bünzow vom 
07.03.2011 müssen eingehalten werden.
Das Nutzungsentgelt für Feierlichkeiten beträgt 20,00 EUR 
und ist bei der Übergabe der Schlüssel zu entrichten. Den 
Schlüssel erhalten Sie nach vorheriger Anmeldung beim 
Gemeindearbeiter Herrn Stübs.

Kontakt: Herr Stübs (Tel. 0162 6409015)

Gemeinde Lühmannsdorf 

Beschlüsse der Gemeindevertretung 
vom 01.03.2012

Öffentlicher Teil:

Überplanmäßige Ausgabe auf der HH-stelle 
67000.54100 (Stromkosten Straßenbeleuchtung)
Die Gemeindevertretung Lühmannsdorf beschließt die 
überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 900,00 EUR auf der 
Haushaltsstelle 67000.54100.

Die Bürgermeisterin hat hierzu am 08.12.2011 eine Eilent-
scheidung getroffen.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  7
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  0

Überplanmäßige Ausgabe auf der HH-stelle 
67500.54300 (Winterdienst)
Die Gemeindevertretung Lühmannsdorf beschließt die 
überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 400,00 EUR auf der 
Haushaltsstelle 67500.54300.

Die Bürgermeisterin hat hierzu am 08.12.2011 eine Eilent-
scheidung getroffen.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  7
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  0
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Sollübertragung von Hhst. 77000 54200 auf 13000 
50000 zur Deckung der Reparaturkosten Heizung FFw
Die Gemeindevertretung beschließt die Sollübertragung 
in Höhe von 300,00 Euro von der Haushaltsstelle 77000 
54200 auf die Haushaltsstelle 13000 50000 - Unterhaltung 
Gebäude FFw Lühmannsdorf zur Deckung der unabwend-
baren Reparaturkosten für die Heizung.
Die Bürgermeisterin hat hierzu am 14.12.2011 eine Eilent-
scheidung getroffen.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  7
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  0

Neufassung der Hauptsatzung der Gemeinde Lüh-
mannsdorf
Die Gemeindevertretung Lühmannsdorf beschließt die 
Neufassung der Hauptsatzung.

Neufassung der Hauptsatzung  
der Gemeinde Lühmannsdorf

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung 
für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) vom 
13.07.2011 (GVOBl. M-V S. 777) wird nach Beschlussfas-
sung der Gemeindevertretung vom 01.03.2012 die fol-
gende Neufassung der Hauptsatzung der Gemeinde Lüh-
mannsdorf erlassen:

§ 1 
Name/Dienstsiegel
(1) Die Gemeinde führt den Namen Lühmannsdorf.
(2) Die Gemeinde Lühmannsdorf führt ein Dienstsiegel, 
das kleine Landessiegel mit dem Wappenbild des Lan-
desteils Vorpommern, einem aufgerichteten Greifen mit 
aufgeworfenem Schweif und die Umschrift „Gemeinde 
Lühmannsdorf“.
(3) Das Dienstsiegel wird vom Bürgermeister, im Vertre-
tungsfall von seinen Stellvertretern, verwendet.

§ 2 
Rechte der Einwohner
(1) Der Bürgermeister unterrichtet die Einwohner über all-
gemein bedeutsame Angelegenheiten der Gemeinde und 
über Planungen und Vorhaben, die von der Gemeinde 
oder auf ihrem Gebiet von einem Zweckverband durch-
geführt werden. Zu diesem Zweck beruft er mit einer La-
dungsfrist von 14 Tagen eine Versammlung der Einwohner 
ein. Die Einwohnerversammlung kann auch begrenzt auf 
Ortsteile durchgeführt werden. 
(2) Anregungen und Vorschläge der Einwohnerversamm-
lung in Selbstverwaltungsangelegenheiten, die in der Ge-
meindevertretersitzung behandelt werden müssen, sollen 
dieser auf der darauf folgenden Gemeindevertretersit-
zung zur Beratung vorgelegt werden.
(3) Die Einwohner, die das 14. Lebensjahr vollendet ha-
ben, natürliche und juristische Personen und Personen-
vereinigungen, die in der Gemeinde Grundstücke besit-
zen oder nutzen oder ein Gewerbe betreiben, müssen 
die Möglichkeit erhalten, in einer Fragestunde im öffent-
lichen Teil der Gemeindevertretersitzung Fragen zu An-
gelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft an alle Ge-
meindevertreter sowie den Bürgermeister zu stellen und 
Vorschläge oder Anregungen zu unterbreiten. Die Fragen, 
Vorschläge und Anregungen dürfen sich dabei auch auf 

Beratungsgegenstände der nachfolgenden Sitzungen der 
Gemeindevertretung beziehen. Für die Fragestunde ist 
eine Zeit bis zu 30 Minuten vorzusehen.
(4) Der Bürgermeister ist verpflichtet, im öffentlichen Teil 
der Sitzung der Gemeindevertretung über wichtige Ge-
meindeangelegenheiten zu berichten.

§ 3 
Gemeindevertretung
(1) Die Gemeindevertretersitzungen sind öffentlich.
(2) Die Öffentlichkeit ist grundsätzlich in folgenden Fällen 
ausgeschlossen:
1.  einzelne Personalangelegenheiten außer Wahlen und 

Abberufungen
2.  Steuer- und Abgabenangelegenheiten Einzelner
3.  Grundstücksangelegenheiten
4.  Auftragsvergabe
5.  Bauanträge
Die Gemeindevertretung kann im Einzelfall, sofern recht-
liche Gründe nicht entgegenstehen, Angelegenheiten der 
Ziffern 1 - 5 in öffentlicher Sitzung behandeln. 
In nicht aufgeführten Fällen ist die Öffentlichkeit durch 
Beschluss auszuschließen, wenn überwiegende Belange 
des öffentlichen Wohls oder berechtigte Interessen ein-
zelner es erfordern. 
(3) Anfragen von Gemeindevertretern sollen spätestens 
fünf Arbeitstage vor der Gemeindevertretersitzung beim 
Bürgermeister eingereicht werden. Sie sind in der Sitzung 
mündlich zu beantworten. Im Einvernehmen können sie 
als Anlage zur Niederschrift beigefügt werden, oder der 
Fragesteller erhält innerhalb von vierzehn Tagen eine 
schriftliche Nachricht.

§ 4 
Ausschüsse
(1) Es wird ein Hauptausschuss gebildet, der die Auf-
gaben des Finanzausschusses und des Bauausschusses 
wahrnimmt.
(2) Die Gemeindevertretung bildet entsprechend § 36 KV 
M-V folgende Ausschüsse, die beratend tätig werden:
Hauptausschuss Aufgabengebiet
 Finanz- und Haushaltswesen, Steu-

ern, Gebühren, Beiträge und sonstige 
Abgaben, privatrechtliche Entgelte, 
Entscheidung über die Annahme oder 
Vermittlung von Spenden, Schen-
kungen oder ähnliche Zuwendungen 
von 100,00 EUR bis zu 1.000,00 EUR

 Personalangelegenheiten, Entwick-
lung der Infrastruktur einschließlich 
Tourismus, Bauwesen, Flächennut-
zungsplanung, Bauleitplanung, Wirt-
schaftsförderung, Umwelt- und Natur-
schutz

  Zusammensetzung
 Bürgermeister und 4 Gemeindever-

treter
Ausschuss für  Aufgabengebiet
Sozialwesen Soziale Belange aller Altersgruppen, 

Kinder- und Jugendförderung, Kultur-
förderung, Sportentwicklung, Bildung

 Zusammensetzung
 4 Gemeindevertreter, 3 sachkundige 

Einwohner
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(3) Die Sitzungen der Ausschüsse sind nicht öffentlich.
(4) Ein Rechnungsprüfungsausschuss wird nicht gebildet. 
Für die Aufgaben des Rechnungsprüfungsausschusses 
wird der Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes in An-
spruch genommen.

§ 5 
Bürgermeister 
(1) Der Bürgermeister trifft Entscheidungen nach § 22 Abs. 4 
KV M-V 
1. im Rahmen der Nr. 1 bei Verträgen, die auf einmalige 

Leistungen gerichtet sind, unterhalb einer Wert-
grenze von 500,00 EUR sowie bei wiederkehren-
den Leistungen unterhalb einer Wertgrenze von 
250,00 EUR der Leistungsrate.

2. im Rahmen der Nr. 2 bei überplanmäßigen Aufwen-
dungen im Ergebnishaushalt bzw. Auszahlungen im 
Finanzhaushalt im Einzelfall unterhalb einer Wert-
grenze von 10 % des Haushaltsansatzes, jedoch 
maximal bis zu 250,00 EUR, sowie bei außerplan-
mäßigen Aufwendungen im Ergebnishaushalt bzw. 
Auszahlungen im Finanzhaushalt, im Einzelfall un-
terhalb der Wertgrenze von 500,00 EUR liegen

3. a) bei Veräußerung oder Belastung von Grundstücken 
unterhalb einer Wertgrenze bis 500,00 EUR

 b) bei Hingabe von Darlehen, die innerhalb eines 
Haushaltsjahres zurückgezahlt werden, bis zu 
5.000,00 EUR

 c) bei Aufnahme von Krediten im Rahmen des Haus-
haltsplanes bis 50.000,00 EUR

 d) bei entgeltlicher Veräußerung von beweglichen  
Sachen, Forderungen und anderen Rechten bis 
200,00 EUR

 e) bei Abschluss von Miet- und Pachtverträgen (Jah-
resbetrag) bis 500,00 EUR und einer Vertragsdauer 
bis zu 3 Jahren

 f) bei Verträgen über Lieferungen und Leistungen, 
ausgenommen Bauleistungen gem. VOL bis zu ei-
ner Wertgrenze von 10.000,00 EUR

 g) bei Verträgen über Bauleistungen und Lieferungen 
und Leistungen i. V. mit Bauleistungen gem. VOB 
bis zu einer Wertgrenze von 20.000,00 EUR

4. im Rahmen der Nr. 4 (die Übernahme von Bürg-
schaften, der Abschluss von Gewährverträgen, die 
Bestellung sonstiger Sicherheiten für Dritte sowie 
wirtschaftlich gleich zu achtende Rechtsgeschäfte) 
bis zur Wertgrenze von 2.500,00 EUR

5.  im Rahmen der Nr. 5 (den Abschluss von städte-
baulichen Verträgen, insbesondere Erschließungs- 
und Durchführungsverträgen zu vorhabenbezo-
genen Bebauungsplänen) bis zu 5.000,00 EUR

Die Gemeindevertretung ist laufend über Entschei-
dungen im Sinne dieses Absatzes zu unterrichten.
(2) Der Bürgermeister kann Verpflichtungserklärungen der 
Gemeinde im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen 
bis zu den in Absatz 1 genannten Wertgrenzen allein in 
einfacher Schriftform ausfertigen. Er kann diese Befug-
nisse nach Satz 1 auch auf den Amtsvorsteher übertragen, 
der einen Bediensteten des Amtes beauftragen kann.
(3) Der Bürgermeister entscheidet über das gemeindliche 
Einvernehmen nach § 36 BauGB. Zu der Entscheidungsfin-
dung soll der Hauptausschuss einbezogen werden.

Der Bürgermeister informiert die Gemeindevertretung 
über getroffene Entscheidungen.
(4) Liegen keine gesetzlichen Voraussetzungen für die 
Ausübung des gesetzlichen Vorkaufsrechtes gemäß §§ 24 ff 
BauGB vor, entscheidet der Bürgermeister oder ein von 
ihm beauftragter Bediensteter des Amtes. Besteht ein 
Vorkaufsrecht, obliegt die Entscheidung der Gemeinde-
vertretung.
(5) Der Bürgermeister entscheidet über die Annahme oder 
Vermittlung von Spenden, Schenkungen oder ähnliche  
Zuwendungen bis zu einer Wertgrenze von 100,00 EUR. 

§ 6 
Entschädigungen
(1) Die Mitglieder der Gemeindevertretung erhalten für 
die Teilnahme an Sitzungen
- der Gemeindevertretung
- des Ausschusses
eine sitzungsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe 
von 25,00 EUR.
(2) Ausschussvorsitzende und bei ihrer Verhinderung de-
ren Stellvertreter erhalten für jede von ihnen geleitete 
Sitzung eine sitzungsbezogene Aufwandsentschädigung in 
Höhe von 50,00 EUR.
(3) Der Bürgermeister erhält eine funktionsbezogene Auf-
wandsentschädigung in Höhe von 500,00 EUR monatlich. 
(4) Die Stellvertreter erhalten bei Verhinderung des Bür-
germeisters für die Dauer der Stellvertretung eine funk-
tionsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von 1/30 
der funktionsbezogenen Aufwandsentschädigung des Bür-
germeisters je Tag und keine sitzungsbezogene Aufwand-
sentschädigung von der Gemeinde.
(5) Die sachkundigen Einwohner erhalten eine sitzungs-
bezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von 25,00 EUR 
für die Teilnahme an Ausschusssitzungen. 
(6) Ehrenamtlich Tätige können nach Maßgabe des Reise-
kostenrechts auf Antrag Reisekosten nach dem Landesrei-
sekostengesetz erstattet bekommen.
(7) Vergütungen, Sitzungsgelder und Aufwandsentschä-
digungen aus einer Tätigkeit als Vertreter der Gemeinde 
in der Gesellschafterversammlung oder einem ähnlichen 
Organ eines Unternehmens oder einer Einrichtung des 
privaten Rechts sind an die Gemeinde abzuführen, soweit 
sie pro Mandat jährlich 100 EUR überschreiten, aus einer 
Tätigkeit im Aufsichtsrat solcher Unternehmen oder Ein-
richtungen, soweit sie pro Mandat jährlich 250 EUR, bei 
deren Vorsitzenden und Vorständen bzw. Geschäftsführ-
ern pro Mandat jährlich 500 EUR überschreiten.

§ 7 
Öffentliche Bekanntmachungen
(1) Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde Lüh-
mannsdorf erfolgen durch Veröffentlichung im Internet 
auf der Homepage des Amtes Züssow unter der Adresse 
www.amt-zuessow.de. 
Das Ortsrecht ist über den Link/den Button „Bekanntma-
chungen“ zu erreichen. Beim Amt Züssow, Dorfstraße 6, 
17495 Züssow, kann jedermann sich Satzungen der Ge-
meinde kostenpflichtig zusenden lassen. Textfassungen 
der Satzungen der Gemeinde werden zur Mitnahme wäh-
rend der Öffnungszeiten in den Bürgerbüros des Amtes 
Züssow bereitgehalten und im Züssower Amtsblatt zeit-
nah abgedruckt. 
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Die Bekanntmachung und Verkündung ist mit Ablauf des 
ersten Tages bewirkt, an dem die Bekanntmachung in 
der Form nach Satz 1 im Internet verfügbar ist. Dieser Tag 
wird in der Bekanntmachung vermerkt. 
(2) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von 
Plänen und Verzeichnissen ist in der Form des Absatzes 
1, Satz 1 hinzuweisen. Die Auslegungsfrist beträgt einen 
Monat, soweit nicht gesetzlich etwas anderes bestimmt 
ist. Beginn und Ende der Auslegung sind auf dem ausge-
legten Exemplar mit Unterschrift und Dienstsiegel zu ver-
merken. 
(3) Ist die öffentliche Bekanntmachung einer ortsrecht-
lichen Bestimmung in üblicher Form infolge höherer 
Gewalt oder sonstiger unabwendbarer Ereignisse nicht 
möglich, so ist diese durch Aushang an den Bekanntma-
chungstafeln im Amt Züssow, in den Bürgerbüros in Züs-
sow (Dorfstraße 6, 17495 Züssow), Gützkow (Pommersche 
Straße 27, 17506 Gützkow) und Ziethen (Dorfstraße 68 A, 
17390 Ziethen) zu veröffentlichen. Die Aushangfrist be-
trägt 14 Tage. 
In diesen Fällen ist die Bekanntmachung in der Form 
nach Absatz 1 unverzüglich nachzuholen, sofern sie nicht 
durch Zeitablauf gegenstandslos geworden ist. 
(4) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen der Ge-
meindevertretung sowie der Ausschüsse werden min-
destens 3 Tage vor der Sitzung öffentlich im Internet, zu 
erreichen über den Link „Gremien“ über die Homepage 
des Amtes Züssow unter: www.amt-zuessow.de bekannt 
gemacht, Für Punkte der Tagesordnung, die nicht öffent-
lich behandelt werden sollen, gilt dies nur insoweit, als 
dadurch der Zweck der Nichtöffentlichkeit nicht gefährdet 
wird. 
Die Bekanntmachung und Verkündung ist mit Ablauf des 
ersten Tages bewirkt, an dem die Bekanntmachung in der 
Form nach Satz 1 im Internet verfügbar ist. 

§ 8 
Ortsteile
Die Gemeinde Lühmannsdorf besteht aus den Ortsteilen:
1)  Brüssow
2)  Giesekenhagen
3)  Jagdkrug
4)  Lühmannsdorf
Es werden keine Ortsteilvertretungen gebildet.

§ 9 
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung der Gemeinde 
Lühmannsdorf vom 10.12.1999, zuletzt geändert am 
11.03.2010, außer Kraft.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: 7
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  0

Nichtöffentlicher Teil:

-  Beschluss zum Abschluss eines Vertrages über die 
Durchführung des Straßenwinterdienstes auf dem 
Gebiet der Gemeinde Lühmannsdorf

-  Bauantrag

Gemeinde Züssow

Beschlüsse der Gemeindevertretung 
vom 16.02.2012

Öffentlicher Teil:

Wahl eines Mitgliedes in den Ausschuss für Sozialwe-
sen, Jugend, Kultur und Sport
In den Ausschuss für Sozialwesen, Schule, Jugend, Kultur 
und Sport wird als sachkundige Einwohnerin Frau Marita 
Brüggemann gewählt.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  10
Nein-Stimmen:  -
Enthaltungen:  -

Überplanmäßige Ausgabe auf der Haushaltsstelle 
88000.65300 - Betriebskosten Technikgebäude Post-
straße 1
Die Gemeindevertretung beschließt die überplanmäßige 
Ausgabe in Höhe von 700,00 EUR auf der Haushaltsstelle 
88000.65300.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  10
Nein-Stimmen:  -
Enthaltungen:  -

Überplanmäßige Ausgabe auf der Haushaltsstelle 
46000.54200 - Heizkosten Jugendclub Züssow
Die Gemeindevertretung beschließt die überplanmäßige 
Ausgabe in Höhe von 1.500,00 EUR auf der Haushaltsstelle 
46000.54200.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  10
Nein-Stimmen:  -
Enthaltungen:  -

Überplanmäßige Ausgabe auf der Haushaltsstelle 
77000.55000 - Unterhaltung Fahrzeuge
Die Gemeindevertretung beschließt die überplanmäßige 
Ausgabe in Höhe von 400,00 EUR auf der Haushaltsstelle 
77000.55000.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  10
Nein-Stimmen:  -
Enthaltungen:  -

Gemeindliches Einvernehmen zur Leistungs-, Quali-
tätsentwicklung- sowie Entgeltvereinbarung nach § 16  
KiföG M-V vom 01.01.2012 bis 31.12.2012 für die  
Kindertagesstätte „Bummi“ in Züssow
Die Gemeindevertretung Züssow erteilt das gemeindliche 
Einvernehmen zur Leistungs-, Qualitätsentwicklungs- und 
Entgeltvereinbarung nach § 16 KiföG M-V vom 01.01.2012 
bis 31.12.2012 für die Kindertagesstätte „Bummi“ in  
Züssow.
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Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen:  7

Nein-Stimmen:  -

Enthaltungen:  3

Beschluss über die Aufhebung des Beschlusses  

Nr. 2011/039 - Änderung des Flächennutzungsplanes 

der Gemeinde Züssow

Die Gemeinde Züssow beschließt die Aufhebung des 

Beschlusses 2011/039 - Änderung des Flächennutzungs-

planes der Gemeinde Züssow -.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen:  10

Nein-Stimmen:  -

Enthaltungen:  -

Beschluss der Gemeindevertretung Züssow über den 

Entwurf und die Auslegung der 3. Änderung des Bebau-

ungsplanes Nr. 3 „Am Mühlenberg“ im Ortsteil Züssow

für einen Bereich im nördlichen Teil des Plangebietes

(Gemarkung Züssow, Flur 1, Teilflächen der Flurstücke 

76/27 und 76/28)

Der Geltungsbereich der 3. Änderung des Bebauungs-

planes Nr. 3 „Am Mühlenberg“ ist aus beigefügtem Über-

sichtsplan ersichtlich und umfasst folgenden Bereich:

Gemarkung Züssow

Flur 1

Flurstücke 76/27 und 76/28 teilweise

Fläche rd. 2.995 qm

1. Die Entwürfe der 3. Änderung des Bebauungsplanes 

Nr. 3 „Am Mühlenberg“ mit der Planzeichnung (Teil A), 

Text (Teil B) und dem Entwurf der Begründung sowie 

der Schallimmissionsprognose werden in der vorlie-

genden Fassung von 02-2012 gebilligt.

2. Die Entwürfe der 3. Änderung des Bebauungsplanes 

Nr. 3 „Am Mühlenberg“ mit der Planzeichnung (Teil 

A), Text (Teil B) und dem Entwurf der Begründung so-

wie der Schallimmissionsprognose in der Fassung von  

02-2012 sind nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszu-

legen und die Behörden, sonstigen Träger öffentlicher 

Belange und Nachbargemeinden von der Auslegung 

zu benachrichtigen.

3. Die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 „Am Müh-

lenberg“ wird gemäß § 13 BauGB im vereinfachten Ver-

fahren durchgeführt, da die Planänderung die Grund-

züge des Bauleitplans nicht berührt.

 Gemäß § 13 (2) BauGB wird von der frühzeitigen Bür-

gerbeteiligung nach § 3 (1) und § 4 (1) BauGB abgese-

hen.

 Die Öffentlichkeitsbeteiligung wird im Rahmen der 

öffentlichen Auslegung gemäß § 13 (2) 2. BauGB und 

Aufforderung der von der Planänderung berührten Be-

hörden zur Stellungnahme gemäß § 13 (2) 3. BauGB 

durchgeführt.

4. Entsprechend § 13 (3) BauGB wird im vereinfach-
ten Verfahren von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 
BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB und 
von der Angabe nach § 3 (2) Satz 2, welche Arten um-
weltbezogener Informationen verfügbar sind, abgese-
hen; § 4c (Überwachung) ist nicht anzuwenden.

5. Der Beschluss ist gemäß § 3 Abs. 2 BauGB ortsüblich 
bekanntzumachen.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  10
Nein-Stimmen:  -
Enthaltungen:  -

Nichtöffentlicher Teil:

-  Kita Züssow - Zuschuss Austausch/Erneuerung  
Bodenbelag

Bekanntmachung der Gemeinde Züssow 
über den Entwurf und die Auslegung der 
3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 
„Am Mühlenberg“ im Ortsteil Züssow für 
einen Bereich im nördlichen Teil  
des Plangebietes

(Gemarkung Züssow, Flur 1, Teilflächen der Flurstücke 
76/27 und 76/28)
Der Geltungsbereich der 3. Änderung des Bebauungs-
planes Nr. 3 „Am Mühlenberg“ ist aus
beigefügtem Übersichtsplan ersichtlich und umfasst fol-
genden Bereich:
Gemarkung  Züssow
Flur  1
Flurstücke  76/27 und 76/28 teilweise
Fläche  rd. 2.995 qm
Die Gemeindevertretung Züssow hat in der öffentlichen 
Sitzung am 16.02.2012 den Entwurf der 3. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 3 „Am Mühlenberg“ mit der Plan-
zeichnung (Teil A), Text (Teil B) und dem Entwurf der Be-
gründung sowie der Schallimmissionsprognose in der Fas-
sung von 02-2012 gebilligt.
Der von der Gemeindevertretung Züssow in der öffent-
lichen Sitzung am 16.02.2012 gebilligte Entwurf der 3. Än-
derung des Bebauungsplanes Nr. 3 „Am Mühlenberg“ in 
der Fassung von 02-2012 mit der Planzeichnung (Teil A), 
Text (Teil B) und der Begründung sowie der Schallimmis-
sionsprognose liegen gemäß § 3 (2) BauGB in der Zeit
vom 22.03.2012 bis zum 24.04.2012
im Amt Züssow, Bürgerbüro Gützkow, Fachbereich Bau- 
und Grundstücksmanagement, Zimmer 7 in 17506 Gütz-
kow, Pommernsche Str. 27 während folgender Zeiten:
dienstags von  08:00 Uhr - 12:00 Uhr und von 
 13:00 Uhr - 18:00 Uhr und
donnerstags von  08:00 Uhr - 12:00 Uhr und von 
 13:00 Uhr - 16:00 Uhr und
freitags von  08:00 Uhr - 12:00 Uhr
zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.
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Eine telefonische Vereinbarung zur Einsichtnahme ist 

möglich — Telefon 038355 643216.

Während dieser Auslegungsfrist können von jedermann 

Stellungnahmen zur Planänderung schriftlich oder wäh-

rend der Dienststunden zur Niederschrift vorgebracht 

werden.

Nicht fristgerecht abgegebene Ste!!ungnahmen können 

über die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 „Am 

Mühlenberg“ unberücksichtigt bleiben.

Ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung ist 

unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend ge-

macht werden, die vom Ansteller im Rahmen der Ausle-

gung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber 

hätten geltend gemacht werden können.

Verfahrensvermerk:
Diese Bekanntmachung wird am 14.03.2012 im amtlichen 

Bekanntmachungsblatt „Züssower Amtsblatt“ veröffentlicht.

Wir gratulieren

 
 
Gemeinde Bandelin

OT Bandelin
02.04. zum 76. Geburtstag Frau Kloth, Ingrid
22.04. zum 74. Geburtstag Herr Haß, Dieter
28.04. zum 82. Geburtstag Frau Niemke, Gertrud

OT Kuntzow
29.04. zum 72. Geburtstag Herr Kadow, Eckhardt

OT Vargatz
11.04. zum 74. Geburtstag Frau Brandenburg, Gisela

Gemeinde Gribow

OT Gribow
18.04. zum 77. Geburtstag Herr Kröger, Erwin
26.04. zum 76. Geburtstag Herr Scheunemann, Horst

Gemeinde Groß Kiesow

OT Groß Kiesow
01.04.  zum 82. Geburtstag Frau Engelking, Hildegard
01.04. zum 77. Geburtstag Frau Gurr, Inge
03.04. zum 73. Geburtstag Herr Giermann, Gerhard
11.04. zum 87. Geburtstag Frau Bullerjahn, Irma
11.04. zum 72. Geburtstag Frau Fleddermann, Helga
14.04. zum 72. Geburtstag Frau Marquardt, Erika
17.04. zum 72. Geburtstag Frau Heyden, Hildegard
17.04. zum 72. Geburtstag Herr Patzwaldt, Horst
23.04. zum 74. Geburtstag Herr Schulz, Walter

OT Dambeck
05.04. zum 79. Geburtstag Frau Berndt, Elisabeth

OT Klein Kiesow
19.04. zum 81. Geburtstag Frau Kröger, Helga

OT Krebsow
24.04. zum 73. Geburtstag Herr Höpfner, Reiner

OT Sanz
08.04. zum 76. Geburtstag Frau Grinda, Olga
10.04. zum 75. Geburtstag Herr Westen, Eberhard

OT Schlagtow
05.04. zum 87. Geburtstag Frau Enke, Marga
08.04. zum 80. Geburtstag Herr Herrmann, Horst

Gemeinde Polzin

OT Groß Polzin
13.04. zum 76. Geburtstag Herr Langas, Siegfried
13.04. zum 70. Geburtstag Herr Suckow, Willi
22.04. zum 72. Geburtstag Frau Qualmann, Karin

OT Pätschow
09.04. zum 74. Geburtstag Frau Meyer, Doris
16.04. zum 80. Geburtstag Herr Benzmann, Gerhard
20.04. zum 72. Geburtstag Herr Schulz, Hermann
22.04. zum 81. Geburtstag Frau Volkmann, Inge

OT Quilow
09.04. zum 73. Geburtstag Herr Weit, Hartmut

OT Vitense
19.04. zum 74. Geburtstag Frau Popp, Edith
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Gemeinde Rubkow

OT Rubkow
13.04. zum 78. Geburtstag Herr Gewiß, Siegfried
25.04. zum 76. Geburtstag Herr Hensen, Günter

OT Buggow
07.04. zum 77. Geburtstag Herr Steinke, Heinrich

OT Daugzin
05.04. zum 71. Geburtstag Herr Wendt, Helmut
20.04. zum 70. Geburtstag Herr Schalau, Bruno

OT Krenzow
06.04. zum 78. Geburtstag Herr Mauritz, Harry

Gemeinde Schmatzin

OT Schmatzin
01.04. zum 88. Geburtstag Frau Hagemann, Liesbeth
12.04. zum 74. Geburtstag Frau Rokitta, Edith
22.04. zum 83. Geburtstag Frau Fandrich, Hildegard
22.04. zum 72. Geburtstag Herr Wotzlaw, Siegfried

OT Schlatkow
04.04. zum 81. Geburtstag Frau Stöhr, Genowefa
11.04. zum 78. Geburtstag Herr Dominitzki, Hans

Gemeinde Ziethen

OT Ziethen
02.04. zum 85. Geburtstag Herr Duckwitz, Siegfried
04.04. zum 71. Geburtstag Herr Zibler, Peter

OT Jargelin
06.04. zum 75. Geburtstag Frau Sajas, Lucie

OT Menzlin
02.04. zum 71. Geburtstag Frau Starigk, Johanna
12.04. zum 89. Geburtstag Frau Manthey, Alice
17.04. zum 91. Geburtstag Frau Preuhs, Ella
17.04. zum 88. Geburtstag Frau Witt, Edith

Gemeinde Züssow

OT Züssow
01.04. zum 76. Geburtstag Frau Hoser, Erika
04.04. zum 72. Geburtstag Herr Frank, Martin
06.04. zum 77. Geburtstag Herr Venz, Karl
07.04. zum 71. Geburtstag Herr Kratz, Hans-Joachim
07.04. zum 72. Geburtstag Herr Möller, Horst
08.04. zum 77. Geburtstag Frau Barsch, Helga
09.04. zum 87. Geburtstag Frau Klewin, Elsbeth
09.04. zum 72. Geburtstag Herr Vortmeyer, Willi
10.04. zum 76. Geburtstag Frau Zobel, Karin
11.04. zum 85. Geburtstag Herr Stöwhas, Günter
13.04. zum 71. Geburtstag Frau Schneider, Karin
16.04. zum 87. Geburtstag Frau Rackow, Erika
16.04. zum 76. Geburtstag Herr Schultze, Rudi
17.04. zum 77. Geburtstag Herr Meyer, Otto
18.04. zum 77. Geburtstag Herr Hohnke, Rudolf
18.04. zum 81. Geburtstag Frau Howe, Anni
21.04. zum 83. Geburtstag Frau Bünger, Elisabeth
24.04. zum 89. Geburtstag Frau Sass, Brigitte
30.04. zum 87. Geburtstag Frau Haupt, Frieda
30.04. zum 76. Geburtstag Herr Leesch, Gerhard
11.04. zum 79. Geburtstag Herr Amtsberg, Karl-Heinz

OT Radlow
01.04. zum 81. Geburtstag Herr Lembke, Herbert

Änderungen nach dem 27.02.2012 konnten nicht berück-
sichtigt werden.

Schulen

Grundschule Züssow

Winterferienspiele in Züssow

In der ersten Ferienwoche gab es für die Kinder der 
Grundschule in Züssow ein interessantes und abwechs-
lungsreiches Freizeitangebot. Die Kinder lernten viel 
Neues über ihren Wohnort kennen, besuchten kommu-
nale, kirchliche sowie private Einrichtungen und Betriebe 
und ließen sich ihre Fragen beantworten.

Wir wurden z. B. von Frau Krüger durch die gesamte 
Diakonieanlage geführt und anschließend von ihr bei  
einer Tasse Tee in die Serviettentechnik eingeführt.
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Einen anderen Vormittag gestaltete die Katechetin Frau 
Möller für uns. Wir besichtigten die Kirche, machten eine 
Zeitreise in die Geschichte und lauschten den Ausfüh-
rungen der Organistin Frau Heller zur Orgel. Danach konn-
ten sich die Kinder beim Tee aufwärmen und kleine Prei-
se bei einem Quiz einlösen.

Der Bürgermeister Herr Hein führte uns durch das Dorf 
und zeigte uns, wie sich die Gemeinde für eine gesunde 
Umwelt einsetzt. 
Im Gemeinderaum gab er uns mit Hilfe von Fotos interes-
sante Informationen zur Geschichte und Gegenwart aller 
Ortsteile.

Am Donnerstag führte uns ein Spaziergang bei sonnigem 
Winterwetter zur Züssower Kartoffelhalle. Mit großer Be-
geisterung nahmen die Kinder den Weg der Kartoffel vom 
Feld über die Einlagerung bis zum Verkauf anschaulich 
wahr. Ganz spannend fanden wir im kleinen Museum die 
historischen Ausstellungsstücke zum Anfassen und die 
sich darum rankenden Geschichten.

Der letzte Tag war unser Höhepunkt. Wir wanderten bei 
herrlich klarem Frostwetter durch Nepzin bis zum Wald. 
Dort begrüßten uns der Förster Herr Frey und eine kleine 
„Waldfee“. Viele Dinge konnten die Ferienkinder entde-
cken, Bäume bestimmen und Fährten lesen. In der „Spin-
ne“ gab es Mittag: Tee und heiße Würstchen vom Grill.

Fotos: Kerstin Klut

Zum Abschluss haben die Kinder auch noch die Tiere an 
ihrem Futterplatz versorgt.
Wir danken allen freundlichen Helfern und Akteuren, die 
uns diese erlebnisreiche Woche ermöglichten und möch-
ten gern im nächsten Jahr daran anknüpfen.

Kerstin Klut  Petra Götze
Schulsozial-  Leiterin der Kita „Bummi“/
pädagogin Hort
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Kulturnachrichten

 
 
Kleidermarkt in Ranzin

Am 17.03.2012 möchten wir wieder einen Kleidermarkt im 
Gemeindezentrum (Saal) in Ranzin durchführen.
Verkauft werden gut erhaltene und moderne Bekleidung, 
Spielsachen, Bücher und andere diverse Sachen.
Abgabe ist am 16.03. von 18:00 - 19:00 Uhr
Kleidermarkt am 17.03. von 15:00 - 18:00 Uhr
Abholung der Sachen am 19.03. um 19:00 Uhr
Weitere Information und Listennummern unter Tel. 
038355 68681

„Insekten sammeln - nur eine Marotte 
oder doch eine Wissenschaft?“

Herr Hans-Joachim Jacobs wird am 16.03.2012 um 19:00 
Uhr im Gemeinderaum in Ranzin, Dorfstraße 28 A zum 
Thema „Insekten sammeln - nur eine Marotte oder doch 
eine Wissenschaft?“ sprechen.
Alle Interessierten sind herzlich zu diesem Vortrag von 
Herrn Hans-Joachim Jacobs aus Ranzin eingeladen.

Kultur- und Freizeitverein Ranzin e.V.

Einladung

an die Mitglieder des SV Gützkow e. V. 
Freitag, 20.04.2012, 19 Uhr Feuerwehr
Ordentliche Mitgliederversammlung

Tagesordnungspunkte:
•	 Vorstandsbericht	2011
 Kassenbericht 2011
•	 Bericht	der	Kassenprüfung	2011
•	 Beschluss	Änderung	der	Beitragsordnung
•	 Sportlerehrungen
•	 Verschiedenes/Diskussion

Der Vorstand
SV Gützkow e. V. 

Der Vorstand des SV Gützkow e. V. lädt ein. 
Bei eventuellen Rückfragen bitte melden bei der Ge-
schäftsstelle: Parkstraße 20 oder telefonisch: 038353 50080

Liebe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Gützkow 
und umliegender Gemeinden, sehr geehrte Gäste!
Zu folgenden Veranstaltungen sind Sie ganz herzlich 
eingeladen und wir freuen uns auf Ihr zahlreiches  
Erscheinen.

Veranstaltungstermine für Gützkow  
im April 2012

Datum  Veranstaltung/Ort Veranstalter
_______________________________________________
April  Ferienspiele Jugendclub
07.04. Osterfeuer Feuerwehr Festwiese

Osterfeuer in Karlsburg

Am 07.04.2012 wird um 16:00 Uhr in Karlsburg das Oster-
feuer angezündet. Alle Einwohner und Gäste sind herzlich 
dazu eingeladen.

Osterfeuer in Ranzin

Am 07.04.2012 wird um 18:00 Uhr in Ranzin auf dem 
Festplatz das Osterfeuer angezündet. Dazu laden wir alle 
Einwohner und Gäste herzlich ein.
Bei schlechter Witterung kann das Osterwasser anschlie-
ßend  im Gemeindezentrum (Saal) in Ranzin getrunken 
werden.

Ortsgruppe der FFw Ranzin und 
Kultur- und Freizeitverein Ranzin e.V. 
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Die Ortsgruppe  
der Volkssolidarität Karlsburg  
lädt zu folgenden  Veranstaltungen ein

Mittwoch, 28. März
Theater Anklam - „Die Olsenbande dreht durch“
Preis: 13 Euro (inkl. Kaffeegedeck und Busfahrt)
Beginn: 14 Uhr
Abfahrt: ca. 13:15 Uhr 
Anmeldung  bis 20.03. über Tel. 6239 (Frau Barnscheidt)
oder im Seniorenclub

Mittwoch, 11. April
„Alles singt“ mit der Volkssolidarität 
Sänger- und Chortreffen in Usedom
Preis: 15 Euro (inkl. Imbiss und Kaffeegedeck)
Abfahrt: ca. 8:45 Uhr
Anmeldung  bis 01.04. 
über Tel. 6239 
(Frau Barnscheidt)
oder im Seniorenclub

Vera Barnscheidt

 
 

Kirchennachrichten

  

Nachrichten  
der Kirchengemeinde  
Züssow - Zarnekow - Ranzin

Gottesdienste

So., 18.03.
10:00 Uhr  Züssow
16:00 Uhr  Zarnekow, Der @ndere Gottesdienst
So., 25.03.
10:00 Uhr  Züssow und Zarnekow, Abendmahl, Ab-

schluss Bibelwoche
14:00 Uhr  Lühmannsdorf, mit Kaffeetrinken
So., 01.04.
10:00 Uhr  Züssow und Zarnekow
Do.,05.04.
18:00 Uhr  Züssow Gottesdienst mit Abendmahl (Grün-

donnerstag )
18:00 Uhr  Zarnekow Passionsmusik
Fr., 06.04.
10:00 Uhr  Zarnekow, mit Abendmahl ( Karfreitag )
10.30 Uhr  Janczikowski - Haus Züssow
14:00 Uhr  Lüssow
15:00 Uhr  Züssow, Passionsandacht mit Kirchenchor
Sa., 07.04.
21:30 Uhr  Zarnekow, Osterfeuer und Liturgische Nacht
So., 08.04.
10:00 Uhr  Züssow, Familiengottesdienst mit Band, Os-

tereiersuche
10:00 Uhr  Zarnekow, Familiengottesdienst, Ostereier-

suche
Mo., 09.04.
10:00 Uhr  Ranzin mit Abendmahl

Der @ndere Gottesdienst in Zarnekow am 18. März  
um 16:00 Uhr
Der @ndere Gottesdienst im Oktober vorigen Jahres hat-
te ein gutes Echo und wir sind ermutigt, einen weiteren 
solchen Gottesdienst folgen zu lassen. Unser Thema ist 
diesmal:
 „Jeder hat sein Päckchen zu tragen ...“
Es spielt die Band „Heaven on Earth“, die schon in Ok-
tober begeisterte, ein kleines Schauspiel wird dargebo-
ten, die Predigt hält Pfarrer Buck/Greifswald. Für Kinder-
betreuung im Pfarrhaus ist gesorgt. Hinterher ist Snacks + 
snacken angesagt.

Bibelwoche 2012 „Tränen und Brot“ - Die Psalmen
Mo., 19.03.
19:30 Uhr  Züssow, „Psalmen sind wie eine Brücke“ 

Psalm 13 P. Brendel, Katzow
Di., 20.03.
19:30 Uhr  Züssow, „Psalmen sind wie Sonnenaufgänge“ 

Psalm 27 P. Winkelmann,
Mi., 21.03.
19:30 Uhr  Zarnekow, „Psalmen sind wie gute Freunde“ 

Psalm 42 Pn. Moderow
Do., 22.03.
17:00 Uhr  Lühmannsdorf, „Psalmen sind wie Kleider “ 

Psalm 71
 Jana Stolzenburg, Ramitzow

Familienfreizeit des Kindergartens Lühmannsdorf
Am 30. März veranstaltet der Kindergarten Lühmannsdorf 
eine kleine Familienfreizeit zum Thema „Schöpfung“. Wir 
können gespannt darauf sein, was sich der Kindergarten 
an Kreativem hat einfallen lassen. Ein Puppenspiel ist  
geplant und den Abschluss machen wir mit einem Lager-
feuer.
Beginn: 15:30 Uhr
Interessierte können gern vorbei kommen.

Passionsmusik in Zarnekow Gründonnerstag 5. April, 
18:00 Uhr (anders als im Gemeindebrief, wo 17:00 an-
gegeben ist)
Diese Musik will uns auf Karfreitag und Ostern einstim-
men. Es singen die Kirchenchöre Liepen/ Wusterhus-
en und unser Kirchenchor. Zu Gehör kommt Altes und 
Neues, unter anderem eine Messe von Charles Gounod 
(1818 - 1893). Wir können die Erfahrung machen, dass Mu-
sik noch ganz anders unsere Herzen anspricht als das blo-
ße Wort.

Liturgische Nacht - Osternachtsfeier in Zarnekow  
am Ostersonnabend um 21:30 Uhr
Das Licht soll uns ein Zeichen der Auferstehung Jesu  
Christi sein. Wir beginnen mit dem Osterfeuer mit  
Gesängen aus Taize. Die Osterkerze wird entzündet. Es 
wird immer heller, bis wir alle das Osterlicht als Zeichen der 
unverlierbaren Freude auf das ewige Leben empfangen.

Gemeindeausflüge Züssow - Zarnekow - Ranzin nach 
Strasburg am 1. und 5. Mai
7:45 Abfahrt in Karlsburg
7:55 Abfahrt in Steinfurth
8:10 Abfahrt in Zarnekow und Moeckow
8:15 Abfahrt in Lühmannsdorf
8:30 Abfahrt in Züssow
8:40  (bei Bedarf) Abfahrt in Ranzin



Züssow – 30 – Nr. 03/2012

Programm:
Krien:  Besuch der Kirche + Andacht, anschließend 

Frühstück.
Zinzow:  Führung durch Park, Brennerei, Galerie und 

Gutsanlage.
 Mittag in Friedland
 Fahrt über Brohmer Berge nach Strasburg. 

Hier Kirchenbesichtigung.
Am 01.05.  Kaffee in Schloss Rattey,
 am 05.05. im Mühlencafè Woldegk. 
 Änderungen vorbehalten.
Am 01.05.  Bus mit 49 Plätzen und am 05.05. Bus mit 
 27 Plätzen.

Preis: 35,- EUR.
Im Preis enthalten: Eintritt, Mittag, Kaffeetrinken.
Frühstück: Selbstversorgung. Kaffee und Tee werden ge-
reicht.
Anmeldungen bitte schriftlich bis zum 19.04.
Busunternehmen und Gaststätten wollen Sicherheit.
Anmeldungen Karlsburg: Elfriede Borchardt, Schulstr. 20, 
Tel.: 038355 12446
Alle anderen: Pfarramt Zarnekow, Pfrn. R. Moderow, 
Dorfstr. 28, Tel. 038355 61430 und 03834 773360.
Interessenten, die nicht aus unserer Gemeinde stammen, 
können bei Möglichkeit mitfahren.
Hiermit melde ich mich verbindlich für den Gemeinde-
ausflug 01.05./05.05. an.

Name/Vorname: ____________________________

Adresse: ____________________________

Telefon: ____________________________

Anzahl Personen: ____________________________ 

Kirchennachrichten Groß Bünzow - 
Schlatkow - Ziethen

„Wenn das Wörtchen ‚wenn’ nicht wär!“ - oder „Mein 
Schweinehund ist größer als Deiner!“
Was wir nicht alles schneller, größer, weiter, regelmäßiger, 
konsequenter, professioneller, leckerer, toller, schöner 
machen könnten - wenn …, ja wenn es nicht irgendwel-
che Größen gäbe, die uns davon abhalten würden. Um-
stände, Menschen, Dinge, Erschwernisse, eingeschränkte 

Gesundheit etc., 
wenn die nicht wären 
… dann würden wir 
aber … hammermäßig 
durchstarten … - da 
fällt uns vieles ein!
Und das meine ich 
weder abfällig, noch 
altklug oder herab-
lassend. Denn auch 
mein persönlicher 
Schweinehund hat 
leider eine ganz statt-
liche Größe! Er ist 
bei unterschiedlichen 
Dingen und Aufga-
ben definitiv nicht 
leicht zu besiegen. 
- Und das erlebe ich 
bei sehr vielen Men-
schen.

Die Millionen Exemplare verkaufter Beratungsbücher mit 
Themen wie: „Perfekt in jeder Lebenslage“, „Mein Traum-
gewicht - so erreiche und halte ich es!“, „Wie verbessere 
ich meine Grund-Fitneß?“, „Wie ernähre ich mich gleich 
heute gesünder?“, „Der ultimative Frühjahrsputz-Ratge-
ber“ usw. sprechen für sich. - Niemand würde sie kaufen, 
wenn die Umsetzung dessen, was wir alle eigentlich wis-
sen, so puppenleicht wäre! - 
Warum Gott uns mit derlei merkwürdigen Charakterzügen 
und Schwächen ausgestattet hat, weiß ich nicht. 
Wir wissen bei vielem, was besser für uns wäre, setzen es 
aber nicht um. Fünfmal Gemüse und Obst am Tag essen, 
mehr trinken, eine halbe Stunde Bewegung täglich an der 
frischen Luft. 
Ein gutes Gespräch mit Freunden, eine gesunde Mahlzeit 
frisch zu bereiten, ein gutes Fachbuch lesen, 10 Minuten 
ausschließlich atmen, autogenes Training lernen, sich 
mehr Schlaf gönnen … 
Das alles umzusetzen benötigt beinahe ein zweites Le-
ben! Von der gefühlten dafür benötigten Zeit und Energie 
her gesehen!
Wir wissen bei vielem, was besser für uns wäre, setzen 
es aber nicht um. Dabei stelle ich frei fest, dass viele von 
uns sich als Kinder und Jugendliche hervorragend bewegt 
haben mit viel Spaß, Freude und Ausdauer - und dass wir 
Erwachsenen von Jahrzehnt zu Jahrzehnt träger werden 
und vom Grundansatz her ordentlich trainieren, aber nur 
unser Sitzfleisch. 
Und dass wir starke Rückenprobleme bekommen, nur, 
weil wir uns - gegen besseres Wissen - beinahe nicht 
mehr bewegen …
Dabei müssen wir unseren inneren Schweinehund gar 
nicht besiegen. - Das zu schaffen ist wohl auch beinahe 
unmöglich. - Wir müssen uns nur ganz heimlich an ihm 
vorbeidrücken und durchhuschen oder ihn ein klein we-
nig zur Seite schubsen. 
Und das schaffen wir - wahrscheinlich sogar sofort. Und 
das macht uns aktiver und froher. Wir müssen einfach im-
mer wieder gegen unsere eingefahrenen Gewohnheiten 
etwas Kleines, Neues ausprobieren. Und können dann 
feststellen, das einiges klappt. 
Vielleicht sogar richtig gut klappt! Wenn wir uns die welt-
größten Ziele setzen, wird deren Umsetzung unendlich 
schwer, höchstwahrscheinlich zu schwer. 
Wenn wir mit kleinen Dingen am Schweinehund vorbei-
kommen, ist schon ´ne Menge bewegt. Das ist dann neu 
erobertes Terrain unserer Handlungsfähigkeit, das uns gut 
zu Gesichte steht.
Zum Glück geht uns etliches ja auch leicht von der Hand! 
- Wenn dem nicht so wäre, würde es sich bei diesem selt-
samen Tier folgerichtig auch nicht mehr um unseren in-
neren Schweinehund handeln, sondern um unseren äu-
ßeren: einen riesengroßen, ausgesprochen hässlichen 
Hund-Schweine-Koloss, der auf uns drauf säße und des-
sen Masse uns prinzipiell erdrücken müsste.
Bei dieser Vorstellung bin ich doch froh, dass ich nur die-
sen kleinen, nervigen, hier und da Dinge blockierenden 
inneren Schweinehund überlisten muss, Sie auch?

Ganz herzlich grüßt Sie/euch Ihr/euer Pastor 
Andreas Pense-Himstedt

PS: In der aktuellen Fastenzeit probiere ich es auch wie-
der aus, mit meinem persönlichen Schweinehund zu kab-
beln. Ich komme nicht immer an ihm vorbei, aber immer 
wieder!

Künstlerische Darstellung: „Mein in-
nerer Schweinehund“, Bonn, vom dä-
nischen Bildhauer Jens Galschiøt, 1993

✂

✂
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Gottesdienste

Wann Name  Kirche Zeit Besonderheit
________________________________________________________

11.03. Okuli Ziethen 10:00 mit Gitarre 
11.03. Okuli Quilow 11:15 mit Gitarre 
18.03. Lätare Rubkow 09:00  
18.03. Lätare Klein Bünzow 10:30  
18.03. Lätare Schlatkow 14:00  
25.03. Judika Ziethen 10:00  
25.03. Judika Quilow 11:15  
01.04. Palm- Rubkow 09:00 
 sonntag
01.04. Palm- Klein Bünzow 10:30 
 sonntag
01.04. Palm- Schlatkow 14:00 
 sonntag
05.04. Grün- Ziethen 18:00 mit Feierabend-
 donnerst.   mahl im neuen 
    Gemeindehaus
06.04. Karfreitag Groß Bünzow 10:00 mit Abendmahl
06.04. Karfreitag Quilow 14:00 mit Abendmahl
08.04. Oster- Ziethen 10:00 mit Chor, Oster-  
 sonntag   frühstück u. Oster-
    eiersuchen
08.04. Oster- Rubkow 14:00 mit Taufe, Sing-
 sonntag   kreis, Bläsern u. 
    Ostereiersuchen
09.04. Oster- Schlatkow 10:00 mit Osterfrühstück 
 montag   u. Ostereiersuchen

Passionsandachten in Ziethen
Immer donnerstags um 18:00 Uhr finden in diesen vor-
österlichen Wochen wieder Passionsandachten im Pfarr-
haus oder im Gemeindehaus statt.

Bibelwoche
Vom 26. - 30.03.2012 wollen wir miteinander in unseren 
drei Kirchengemeinden Bibelwoche zusammen halten. 
Das Gebetbuch in unserer Bibel, das Buch der Psalmen, 
steht diesmal im Mittelpunkt. 
Mehr darüber zu erfahren und sich dazu auszutauschen, 
hierzu sind alle Interessierten ganz herzlich eingeladen. 
Geplant ist für jeden Abend ein Referenten- und Orts-
wechsel. Näheres wird durch Ankündigungen, Presse und 
Aushänge bekannt gegeben.

Gemeindegruppen

Kirchenchor Ziethen
Der Chor der Kirchengemeinde probt montags im Küster-
stübchen in Ziethen von 19:00 - 20:30 Uhr unter der Lei-
tung von Clemens Kolkwitz.

Singkreis & Bläser Groß Bünzow
Jeden Dienstag treffen sich Bläserinnen u. Bläser um 
18:30 Uhr, Sängerinnen u. Sänger um 19:30 Uhr auf dem 
Pfarrboden des Pfarrhauses Groß Bünzow. Beide Gruppen 
leitet Renate Parakenings.

Konfirmandenarbeit Gruppe Groß Bünzow
Der nächste Termin für die Groß Bünzower Gruppe ist 
Montag, 19.03.2012 von 17:00 - 18:30 Uhr im Groß Bünzo-
wer Gemeindehaus.

Konfirmandenarbeit Gruppe Ziethen
Der nächste Termin für die Ziethener Gruppe ist Freitag, 
23.03.2012 von 17:00 - 18:30 Uhr im Ziethener Gemeinde-
haus.

Kinderkirche
Einfach mal reinschnuppern! Der Turnus ist einmal mo-
natlich Samstagmorgen. Unser nächster Termin mit Dia-
kon Eckard Buntrock ist Samstag 14.04.2012 von 09:00 - 
11:30 Uhr im Ziethener Gemeindehaus!

Gemeindenachmittag
Am Montag, 26.03.2012 um 14:30 Uhr treffen wir uns mit 
Zeit für anregende Gespräche und Kaffe und Kuchen zum 
Gemeindenachmittag im Rubkower Küsterhaus!

Infos

Gemeindekirchgeld
Um ein jährliches Gemeindekirchgeld in Höhe von  
20,00 EUR bitten wir freundlich und eindringlich. 
Die finanziellen Lasten unserer Kirchengemeinde sind 
immens. 
Bitte helfen Sie mit, diese zu tragen! Sie können Ihr Ge-
meindekirchgeld auf das unten genannte Konto einzahlen.
Ganz herzlichen Dank dafür!

Wirtschaftsgebühren für die Friedhöfe
Die Friedhofsordnung sieht für jede Grabstelle jährlich zu 
entrichtende Gebühren für den Friedhofsunterhalt in Hö-
he von aktuell 6,13 EUR vor.
Diese sind für den laufenden Unterhalt der Friedhöfe 
dringend erforderlich! Wir bitten freundlich um Überwei-
sung auf das weiter unten genannte Konto.
Friedhofsverwaltung: 03971 242033 Karin und Horst Janot

aktuelle Erreichbarkeit

Sprechstunde im Ziethener Pfarrbüro ist mittwochs von 
15:00 - 17:00 Uhr

Pfr. Andreas Pense-Himstedt ist erreichbar unter
039724 22493  in Groß Bünzow
03971 210613  auch in Ziethen
0151 11118201  per Handy
ziethen@kirchenkreis-greifswald.de
gross-buenzow@kirchenkreis-greifswald.de

Homepage
www.peenetalkirchen.de heißt die Web-Adresse unserer 
Kirchengemeinden. Ich finde die richtig gut! Surfen Sie 
doch auch mal hinein in die bunten Infos rund um unsere 
Kirchengemeinden!

Küster/Küsterinnen:
039724 22560  Fred Brummund (Groß Bünzow)
039724 23636  Heike Krüger (Klein Bünzow)
039724 22860  Hannelore Chalas (Rubkow)
039724 20048  Ricarda Müller (Schlatkow)
03971 210531  Gerhard Swiontek (Ziethen/Quilow)

Friedhofsverwaltung:
03971 242033 Karin und Horst Janot (Zarrentin)

Konto Ziethen:
Ev. Kirchengemeinde Ziethen-Quilow
Sparkasse Vorpommern 
BLZ: 15050500, Kto.-Nr.: 430000685

Konto Groß Bünzow:
Ev. Kirchengemeinde Groß Bünzow-Schlatkow 
Volks- & Raiffeisenbank eG
BLZ: 15061638, Kto.-Nr.: 2152231

Herzlichen Dank!
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